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fen. In diesem Jahr bleiben die Ergebnisse noch 
ohne Folgen für die Praxen, da die erste Runde 
der Qualitätsprüfungen eine Art Testlauf war. Aber 
sie zeigen: Es gibt Luft nach oben.

Qualität ist eines unserer ureigenen Anliegen. Es 
ist in unserem Eigeninteresse, die Qualität der 
Versorgung zu sichern und zu fördern. Genauso 
sollte es unser Anspruch sein, unsere geleistete 
Arbeit so exakt wie möglich zu dokumentieren. 
Denn losgelöst vom Aspekt der Qualitätsförde
rung unterstützt Sie eine saubere Dokumenta
tion in der Wirtschaftlichkeitsprüfung und bei 
möglichen Regressforderungen und sie gibt Ih
nen noch mehr (Rechts)Sicherheit im Behand
lungsalltag.

Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen, verdient 
die Behandlungsdokumentation im Wust der oft 
zu Recht kritisierten steigenden Bürokratielasten 
besondere Beachtung. Einen ersten Aufschlag 
machen wir in dieser KZV aktuell mit dem Titel
thema zu einer lückenlosen Dokumentation samt 
BeispielCheckliste für die CpBehandlung. Und 
auf Basis der diesjährigen Ergebnisse entwickeln 
wir bereits ein Fortbildungsformat zur Dokumen
tation mit Augenmerk auf Qualitätsprüfungen. 
Damit Sie nicht nur diesen Prüfungen selbstbe
wusst entgegensehen, sondern auch die goldene 
Regel der vertragszahnärztlichen Versorgung ge
lassen nehmen und gut umsetzen können.

Ihr

Goldene Regel
„Abstand halten“ und „Hände waschen“ sind 
goldene Regeln der CoronaPandemie. „Abstand 
halten“ gilt auch als Kompass fürs Autofahren, 
ebenso das „vorausschauende Fahren“. Und in 
der vertragszahnärztlichen Versorgung? Nun, die 
goldene Regel könnte heißen: „Eine Leistung, die 
nicht dokumentiert ist, wurde nicht erbracht“.

Auch wenn Gerichte diesen Grundsatz in Streit
fällen nicht mehr dogmatisch auslegen, steckt viel 
Wahres in ihm. In der Qualitätsprüfung beispiels
weise ist eine saubere Dokumentation ausschlag
gebend für die Beurteilung eines Behandlungs
falles.

Die erste Runde der vom Gesetzgeber neu einge
führten Qualitätsprüfungen wurde Anfang Juni 
beendet. 20 per Stichprobe ermittelte Praxen wa
ren gefordert, ihre Dokumentationen zu Cp/P
Behandlungen bei der Gesonderten Stelle bei der 
KZV RheinlandPfalz einzureichen. Im Anschluss 
wurden diese strikt anonymisiert von zahnärztli
chen Kolleginnen und Kollegen auf Vollständig
keit und Sinnhaftigkeit beurteilt. Das Prüfproze
dere haben wir ausführlich in KZV aktuell 4/2019 
beschrieben, die Ergebnisse lesen Sie in dieser 
Ausgabe. Folgendes vorneweg: Auf der Ergebnis
skala von A bis C wurden die Praxen überwiegend 
mit einem „B“ bewertet. „B“ – also alles gut? Ich 
bin zwiegespalten.

Natürlich ist „B“ ein gutes Ergebnis. Die goldene 
Mitte eben. Laut Qualitätsprüfungsrichtlinie heißt 
das jedoch auch, dass die eingereichten Behand
lungsdokumentationen Mängel aufweisen. Die 
Qualitätskriterien sind demnach nicht vollständig 
erfüllt, qualitätsfördernde Maßnahmen sind von 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zu ergrei

Marcus Koller
stv. Vorsitzender des Vorstandes

„Es sollte unser Anspruch sein, 
unsere geleistete Arbeit  

exakt zu dokumentieren.“
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Corona-Virus:  
Was gilt für die Abrechnung?
Die Zahnarztpraxen kehren zwar schrittweise in die Normalität zurück, doch noch immer 
sorgt das CoronaVirus für Verunsicherung. Antworten auf wiederkehrende Abrechnungs 
und Behandlungsfragen.

Text: Katrin Becker

ann der Kauf von Schutzkleidung 
als Sprechstundenbedarf abge
rechnet werden?

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) kann nicht 
als Sprechstundenbedarf (SSB) auf Rezept ver
ordnet werden. Dies unterscheidet die vertrags
zahnärztliche Versorgung vom vertragsärztlichen 
Bereich.

Die Vereinbarungen zum SSB sind zudem je nach 
Bundesland zum Teil sehr unterschiedlich. In 
RheinlandPfalz wurde ab dem Jahr 2007 der 
rechnungsbezogene SSB in eine pauschalierte 
SSBVergütung umgewandelt. Diese Pauschale 
richtet sich praxisindividuell nach der Anzahl der 
SSBauslösenden Leistungsziffern. Die allgemei
nen Praxiskosten, zu denen Schutzausrüstung 
und Hygienematerial gehören, sind gemäß Nr. 5 
der Allgemeinen Bestimmungen des BEMA mit 
dem abzurechnenden Punktwert abgegolten.

Über den SSB hinausgehend übernehmen die ge
setzlichen Krankenkassen befristet bis 30. Juni 
2020 die Kosten für die Beschaffung von PSA, 
die für die zahnärztliche Notfallbehandlung von 
COVID19Patienten in den CoronaSchwerpunkt
praxen erforderlich ist. Grundlage hierfür ist eine 
Regelung zwischen den Bundesmantelvertrags
partnern, der Kassenzahnärztlichen Bundesver
einigung (KZBV) und dem GKVSpitzenverband.

Lässt sich der erhöhte Hygieneaufwand 
zusätzlich abrechnen?

Für die Behandlung von gesetzlich versicherten 
Patienten können Zahnarztpraxen keine zusätz
lichen Hygienekosten abrechnen. Die Pauschale 

in Höhe von 14,23 Euro pro Sitzung (GOZNr. 
3010 a), auf die sich die Bundeszahnärztekammer 
und der PKVVerband für die Versorgung privat 
versicherter Patienten temporär bis 31. Juli 2020 
verständigt haben, ist bei gesetzlich versicherten 
Patienten nur für reine Privatbehandlungen an
setzbar.

Verschiedene Veröffentlichungen  
empfehlen als Schutzmaßnahme vor der 
Behandlung eines COVID19Patienten 
die Spülung mit einer desinfizierenden 
Mundspüllösung. Ist dies über die  
BEMANr. 105 abrechenbar?

Die BEMANr. 105 (Mu) ist für die prophylakti
sche Spülung mit einer desinfizierenden Mund
spüllösung nicht abrechnungsfähig. Leistungs
beschreibung und Abrechnungsbestimmungen 
sprechen dagegen: Die BEMANr. 105 beinhal  
tet die lokale medikamentöse Behandlung von 
Schleimhaut erkrankungen, das Aufbringen von 
auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamen
ten oder die Behandlung von Prothesendruck
stellen je Sitzung. Voraussetzung für die Abre
chenbarkeit dieser Leistung ist das Vor liegen einer 
Schleimhauterkrankung oder einer Prothesen
druckstelle und deren lokale medikamentöse Be
handlung durch das Aufbringen von auf der 
Mundschleimhaut haftenden Salben, Lösungen, 
Cremes oder Ähnliches. Die Kosten für die ge
nutzten Arz neimittel sind mit der BEMANr. 105 
abgegolten. Die Verordnung eines Arzneimittels 
zur häus lichen Anwendung bzw. zur vorsorglichen 
Spülung oder Spülung im Rahmen von Desinfek
tionsmaßnahmen erfüllen nicht den Leistungs
inhalt der BEMANr. 105 und sind somit nicht ab
rechenbar. 

K
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Die Erbringung und Abrechnung einer desinfi
zierenden Mundspülung vor Behandlungsbeginn 
auf Grundlage einer privaten Behandlungsver
einbarung ist ebenfalls unzulässig, da die Verein
barung einer solchen Zusatzleistung davon ab
hängig ist, dass eine Behandlung auch ohne diese 
Zusatzleistung lege artis durchgeführt werden 
kann. Diese Voraussetzung ist für eine Hygiene
maßnahme nicht erfüllbar.

Gleichwohl wird sich die KZV RheinlandPfalz da
für einsetzen, dass die gesetzlichen Krankenkas
sen den diesbezüglichen Mehraufwand mittels 
einer neuen BEMAGebühr künftig angemessen 
vergüten, zumal die Kosten für desinfizierende 
Lösungen nicht unerheblich sind.

Aufgrund der CoronaPandemie lässt   
sich eine genehmigte prothetische Ver
sorgung nicht innerhalb der bundes
mantelvertraglich vorgesehenen Frist 
von sechs Monaten eingliedern.  
Was ist zu tun?

Die KZBV und der GKVSpitzenverband haben 
vereinbart, dass Heil und Kostenpläne, die in dem 
Zeitraum vom 30.09.2019 bis zum 31.03.2020 
genehmigt wurden, ihre Gültigkeit bis einschließ
lich 30.09.2020 behalten. Für Versorgungen, die 
nicht bis zum 30.09.2020 durchgeführt werden 
können, ist ein neuer Heil und Kostenplan zu er
stellen.

Ein Patient ist an COVID19 erkrankt und 
bedarf dringend einer (zahn)ärztlichen 
Weiterbehandlung. Gelten in diesen 
 Fällen die üblichen Regelungen für 
 Überweisungen?

Für Überweisungen bei an COVID19Erkrankten 
oder von Patienten, die behördlich angeordnet 
unter Quarantäne stehen, gelten grundsätzlich 
die bundesvertraglichen Bestimmungen zu Über
weisungen (§ 11 BMVZ nebst Anlagen). Überwei
sungen zu einer ambulanten (zahn)ärztlichen 
 Behandlung dieser Patienten in einer Corona  
Schwerpunktpraxis können entsprechend Anla

ge 1, Nr. 2.3 auf dem Arzneiverordnungsblatt 
(Muster 16) vorgenommen werden. Der Grund der 
Überweisung, der Name des Versicherten ein
schließlich des Geburtsdatums und die Versicher
tennummer, der Name des Vertragszahnarztes 
und seine Anschrift einschließlich der Telefon
nummer der Praxis sind anzugeben. Überweisun
gen können auch individuell mittels EDV erstellt 
werden.

Während der CoronaKrise soll ein 
 Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
 anderen Personen eingehalten werden. 
Gilt dies auch für Begutachtungen?

Die KZBV und der GKVSpitzenverband gehen in 
einer gemeinsamen Erklärung davon aus, dass 
bei Planungsgutachten erforderliche körperliche 
Untersuchungen für die BEMATeile 2, 3, 4 und 5 
grundsätzlich durchgeführt werden können. In 
geeigneten Fällen kann das Gutachten auch nach 
Aktenlage erstellt werden. In diesen Fällen soll
ten dem Gutachter, soweit möglich, neben Rönt
genaufnahmen und Modellen auch Fotos der Ge
bisssituation bereitgestellt werden. 

Bei ZahnersatzMängelgutachten kann auf die 
körperliche Untersuchung nicht verzichtet wer
den. KZBV und GKVSpitzenverband sind der 
Auffassung, dass eine solche unter Beachtung 
der empfohlenen Hygiene und Vorsichtsmaß
nahmen regelhaft durchführbar ist. Kann eine 
Untersuchung nicht stattfinden, ist im Einzelfall 
in Abstimmung mit dem Gutachter zu entschei
den, ob nach Problemschilderung durch den Pati
enten der Auftrag verschoben werden muss. Ist 
eine Verschiebung erforderlich und kann die Be
gutachtung aus diesem Grund nicht rechtzeitig 
innerhalb der bundesmantelvertraglichen Frist 
von 24 Monaten bzw. bei andersartigen Versor
gungen und sogenannten Mischfällen nicht in
nerhalb der Frist von 36 Monaten eingeleitet 
werden, gilt der Gutachtenauftrag nicht als ver
fristet.  |
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„Wir müssen lernen,  
mit dem Virus zu leben“
Die CoronaPandemie war und ist eine Belastungsprobe für die Zahnärzteschaft und die 
zahnmedizinische Versorgung. Wie hat die KZV RheinlandPfalz die Krise bislang erlebt? Die 
Vorstandsmitglieder Marcus Koller und Joachim Stöbener über Systemrelevanz, Infodemie 
und Japan als Vorbild.

Interview: Dr. Stefan Hannen, Katrin Becker

err Koller, wann stand für Sie fest, 
dass Deutschland vom CoronaVirus 
nicht verschont bleiben würde?

Marcus Koller: Ein sehr ungutes Gefühl beschlich 
mich Ende Januar, als die ersten CoronaFälle in 
Bayern publik wurden. Es folgte der große Aus
bruch in Italien. Spätestens da war klar: Das Virus 
ist in Europa angekommen. Insbesondere die 
erschütternden Bilder aus der Lombardei haben 
mir Angst gemacht: Mit dem Virus kommt etwas 
auf uns zu, das wir nicht kennen und von dem wir 
nicht wissen, wozu es in der Lage ist. Ich bin 
dankbar, dass innerhalb kurzer Zeit viel Wissen 
über den unbekannten Erreger gesammelt wur
de. Auch wenn er noch nicht voll entschlüsselt ist, 
hoffe ich, dass sich mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen eine zweite Infektionswelle ver
meiden lässt. Vorausgesetzt, die Bevölkerung 
zieht mit. Mit unserem Verhalten haben wir dies 
selbst in der Hand.

Herr Stöbener, wie haben Sie bzw. die 
KZV RheinlandPfalz auf diese Erkennt
nis „Das Virus ist da“ reagiert?

Joachim Stöbener: Oberste Priorität hatte und hat, 
dass die KZV für ihre Mitglieder auch während 
der Pandemie voll funktionsfähig ist und dass die 
Mitarbeiter geschützt werden. Davon haben wir 
uns in unseren Entscheidungen leiten lassen. 
Erste Maßnahmen waren, die Reisetätigkeiten 
zwischen den Zahnärztehäusern einzustellen und 
die Häuser für die Öffentlichkeit zu schließen. Die 
Geschäftsbereiche wurden auf alle drei Zahn
ärztehäuser verteilt, sodass im Falle einer Infek

tion an einem Standort die Arbeit von den ande
ren Häusern hätte aufgefangen werden können. 
Selbstredend haben wir die vom RKI empfohle
nen Hygiene und Sicherheitsregeln eingeführt, 
an die wir uns bis heute halten. Parallel wurde ein 
Krisenstab eingesetzt, der die Schutzmaßnah
men fortwährend prüft und an die jeweils aktu
elle Situation und die geltenden Verordnungen 
anpasst. Damit sind wir gut gefahren; glücklich
erweise sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter bislang gesund durch die Pandemie gekom
men.

Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir eine 
Hotline als erste Anlaufstelle für die Praxen ein
gerichtet. Die Kolleginnen und Kollegen an der 
Hotline haben einen Topjob gemacht. Auch wenn 
nicht jede Frage ad hoc beantwortet werden konn
te – die Pandemie ist auch für uns etwas völlig 
Neues – haben sie vielfach Druck aus dem Kessel 
nehmen und Unsicherheiten abbauen können. 
Die Hotline gibt es natürlich noch immer, wird 
aber inzwischen weniger frequentiert.

Stichwort Schutzausrüstung. Der Mangel 
an hochwertigem Material war über viele 
Wochen das ganz große Problem.

Koller: Das war in der Tat ein riesiges Problem 
auch für die Zahnärzteschaft. Als sich das Aus
maß der CoronaWelle abzeichnete, ist die Nach
frage nach Schutzausrüstung weltweit explo
diert. Das hat schnell zu Lieferengpässen geführt. 
Schon bevor erste Hilferufe der Praxen bei der 
Hotline eingingen, dass Schutzmasken und Des
infektionsmittel zur Neige gehen, haben wir sämt

H
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liche Kanäle genutzt, um an Material zu gelan-
gen. Es stand außer Frage: Die KZV muss ein- 
springen, wenn die Praxen dazu selbst keine 
Chance mehr haben. Das ist Teil unserer Sicher-
stellungsverpflichtung. Doch dass zeitweise gan-
ze Staaten um Schutzausrüstung kämpften und 
Großkunden bei der Lieferung aus Asien bevor-
zugt wurden, haben auch wir erfahren müssen. 
Mehrfach wurden fest zugesagte Liefertermine 
verschoben. Wir sind froh, dass inzwischen alle 
Praxen mit zusätzlichen FFP2-Schutzmasken und 
Desinfektionslösungen versorgt sind und einen 
Vorrat für eine mögliche zweite Infektionswelle 
anlegen können. Deshalb ist unsere klare Forde-
rung: Schutzausrüstung muss zumindest in Tei-
len in Deutschland hergestellt werden, um schnell 
verfügbar zu sein. Wir dürfen nicht weiter derart 
abhängig sein vom Weltmarkt.

Welche weiteren Lehren ziehen Sie für 
die Zahnärzteschaft und die KZV aus der 
 Corona-Pandemie?

Koller: Eine ganz bittere Erkenntnis ist, dass die 
Politik die Bedeutung und die Systemrelevanz 
der Zahnärzte ignoriert. Ein Beispiel ist die fehlen
de Unterstützung der Landesregierung, Schutz-
ausrüstung zu organisieren. Viel gravierender ist 
jedoch, dass die Zahnärzte – anders als Ärzte und 
Krankenhäuser – keine spürbaren finanziellen 
Hilfen zugesprochen bekommen haben. Die Zahn-
ärzte müssen die Krise aus eigener Kraft stem-
men. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. 
Doch es bleibt der bittere Nachgeschmack der Un-
gleichbehandlung gegenüber anderen Gesund-
heitsberufen, was überhaupt nicht nachvollzieh-

bar ist. Das „A“ in ZahnArzt und die Bedeutung 
der Zahn- und Mundgesundheit für die allgemei-
ne Gesundheit wurden schlicht verkannt. Gesamt-
gesellschaftlich gesehen muss allen bewusst sein, 
dass eine zweite Infektionswelle oder gar eine 
neue Pandemie zu jeder Zeit kommen kann. Dar-
auf müssen wir vorbereitet sein.

Medienberichten zufolge gab es während 
der Hochphase der Pandemie bis zu  
80 Prozent weniger Zahnarztbesuche. 
Teilen Sie diese Einschätzung? 

Stöbener: Eine gesicherte Aussage dazu ist frü-
hestens mit Abschluss des zweiten Abrechnungs-
quartals möglich. Fakt ist, dass ab dem 16. März, 
der ersten Stufe des Lockdowns, viele Patientin-
nen und Patienten ihre Termine abgesagt haben. 
In den ersten unübersichtlichen PandemieWo-
chen und angesichts der dynamischen Entwick-
lung hatten die zahnärztlichen Organisationen zu 
diesem Zeitpunkt empfohlen, sich in den Praxen 
auf nicht aufschiebbare Behandlungen zu kon-
zentrieren. Dies geschah auch vor dem Hinter-
grund der unsicheren Versorgung mit Schutzaus-
rüstung. Anfang Mai haben die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte begonnen, den Betrieb wieder 
hochzufahren. Einen ersten Eindruck verschafft 
die KCHProbeabrechnung für die Monate April 
bis Mitte Mai, um die wir die Praxen gebeten hat-
ten. Rund zwei Drittel der Praxen sind der Bitte 
nachgekommen mit dem Ergebnis, dass es insge-
samt 20 Prozent weniger Behandlungsfälle im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab. Das ver-
tragszahnärztliche Honorar lag im Schnitt um 14 
Prozent niedriger.

Im Interview: Marcus Koller (links) und Joachim Stöbener 
Fotos: KZV RheinlandPfalz
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Welche wirtschaftlichen Folgen hat die 
Pandemie für die Praxen und die flächen
deckende Versorgung? 

Koller: Auch hier ist es schwer, eine Prognose zu 
stellen. Das hängt stark davon ab, wie sich die 
Pandemie weiter entwickeln wird und wie schnell 
die Praxen wieder voll ausgelastet sein werden. 
Im besten Falle erreichen die Praxen bis Ende 
dieses Quartals wieder normale Patientenzahlen. 
Der Behandlungsbedarf ist natürlich unverändert 
vorhanden. Hinzu kommen die ohnehin schon 
hohen Hygienekosten, die aufgrund der erweiter
ten Maßnahmen infolge der CoronaPandemie 
noch weiter steigen. Es ist jedenfalls damit zu 
rechnen, dass die Gewinnentwicklung der meis
ten Praxen in diesem Jahr einen scharfen Knick 
nach unten machen wird.

Sie haben sich entschieden, die Liqui
ditätshilfe der COVID19Versorgungs
strukturenSchutzverordnung nicht in 
Anspruch zu nehmen. Warum?

Stöbener: Grund hierfür ist die spezielle Vertrags
struktur, die die KZV RheinlandPfalz mit den 
gesetzlichen Krankenkassen im Land verhandelt 
hat. Die sogenannten Überstellungsverträge ge
währleisten, dass die bereits für das Jahr 2020 
vereinbarte Gesamtvergütung zu 100 Prozent 
ausgezahlt wird – trotz des rückläufigen Arbeits
aufkommens in vielen Praxen. Die Liquiditätshil
fe, die im Übrigen nichts anderes ist als ein zins
loses Darlehen, sieht lediglich 90 Prozent der im 
Jahr 2019 ausgezahlten Gesamtvergütung vor 
und hätte für die Vertragszahnärztinnen und Ver
tragszahnärzte in RheinlandPfalz daher Nach
teile gebracht. Eine Aufstockung der „Liquiditäts
hilfe“ auf die bereits vereinbarte Gesamtvergü 
tung 2020 schließt die Verordnung des Bundes 
aus. Einen Schutz, wie es ihr Name verspricht, 
bietet die Verordnung schlichtweg nicht.

Die Pandemie ist eine Extrem situation. 
Auch Zahnärzte und Praxismitarbeiter 
fielen in Panik und teilten gegen die Kör
perschaften aus. Wie ordnen Sie die teils 
persönlichen  Beleidigungen, die auch die 
KZV RheinlandPfalz erreichten, ein?

Koller: Wir alle machen derzeit eine Ausnahmesi
tuation durch. Das CoronaVirus hat uns überfal

len, es macht uns große Sorgen. Die einen haben 
Angst vor einer Erkrankung, die anderen vor dem 
Verlust der Existenz. Angst lässt Menschen sehr 
emotional werden. Sie lässt nicht immer eine rati
onale Reaktion zu. Dafür haben wir Verständnis. 
Jedoch wurden in den vergangenen Wochen auch 
Grenzen überschritten. Einige Vorwürfe waren in 
der Sache nicht nur unberechtigt, sondern im Ton 
auch persönlich verletzend. Die Wucht und die 
Wut, mit der einige beispielsweise die Versorgung 
mit Schutzausrüstung oder eine Anordnung von 
Praxisschließungen einforderten, haben uns scho
ckiert. Bei allem Respekt und bei allem Verständ
nis für individuelle Sorgen und Nöte: Eine Krise 
wird nicht dadurch besser bewältigt, indem man 
sein Gegenüber verbal angreift. Uns ist klar, dass es 
schwer und fordernd ist, Unsicherheiten auszuhal
ten, aber genau das war und ist derzeit gefordert.

Was würden Sie rückblickend im Umgang 
mit der Pandemie anders machen?

Stöbener: Weitere Pandemien sind wahrschein
lich. Auch wenn diese vermutlich neue und an
dere Herausforderungen an uns stellen werden, 
sind wir gut darauf vorbereitet. Mit der Hotline, 
dem Krisenstab oder den OnlineServiceseiten 
haben wir positive Erfahrungen gemacht. Dadurch 
waren wir flexibel und stets auf der Höhe des Ge
schehens. Was in den vergangenen Wochen 
deutlich wurde, ist die Bedeutung von guten Kon
takten zu anderen Entscheidungsträgern und In
stitutionen. Daran werden wir weiterhin arbeiten.

Gewiss hätten wir das eine oder andere Mal et
was schneller handeln können. Sicherheit ging 
jedoch vor Schnelligkeit. Uns war es wichtig, nicht 
der Infodemie zu verfallen und Halbwahrheiten 
bzw. nicht gesicherte Informationen zu verbrei
ten, zum Beispiel die Fehlinformationen zum 
Kurzarbeitergeld. Das hätte nur noch mehr Ver
unsicherung geschürt. Wir können immer nur das 
kommunizieren, was wir sicher wissen.

Unsere Erfahrungen haben wir in einem Pande
miePlan zusammengeführt. Er zeigt sowohl für 
die PandemiePlanung als auch für den Ereignis
fall vorhandene Strukturen und notwendige Maß
nahmen auf, die wir ergreifen sollten, um eine Pan
demie gut im Sinne der Zahnärzteschaft durch  
zustehen. Eine Kurzfassung des Plans wird in 
Kürze auf unserer Internetseitseite abrufbar sein.
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In der Informationspolitik setzte die  
KZV auf das Internet und eine Hotline, 
um so die Flut an Neuigkeiten schnellst
möglich an die Praxen zu geben. Wie wur
de das Angebot an genommen?

Koller: Als sich Anfang März die Informationen 
überschlugen, fiel die Entscheidung, dass wir am 
effizientesten über eine Hotline und die Internet
seite kommunizieren und helfen können. Die ge
ringe Halbwertszeit der Informationen und die 
Vielzahl an Nutzern, die wir zeitgleich schnell er
reichen mussten, ließen uns keine Wahl. Wir ha
ben die Zahl der Anrufer an der Hotline nicht ge
zählt, das Aufkommen war jedoch immens hoch. 
Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ab
gestellt. Sie wurden punktuell von weiteren Kolle
ginnen und Kollegen unterstützt. Positive Reso
nanz von Zahnärztinnen und Zahnärzten und 
anderen zahnärztlichen Organisationen gab es 
für den kontinuierlich erweiterten FragenAnt
wortenKatalog auf der Internetseite. Herzlichen 
Dank an alle Praxen, die uns hierfür immer wie
der wertvolle Hinweise gegeben haben.

An der Akzeptanz der Internetseite als Informati
onsplattform müssen wir gemeinsam arbeiten. 
Es braucht unsere Bereitschaft, Informationen 
dort aktuell anzubieten, genauso braucht es die 
Bereitschaft und die Eigenverantwortung beim 
Nutzer, die Informationen dort aktiv abzurufen. 
Nicht für alle Praxen war und ist es selbstver
ständlich, unsere Internetseite zur Informations
gewinnung heranzuziehen. Wir sehen es als Auf
gabe der nächsten Zeit, die OnlineKommunika 
tion stärker zu fördern.

Wie sieht die zahnmedizinische 
 Versorgungslandschaft „nach Corona“ 
aus?

Stöbener: Wir hoffen, dass alle Praxen ohne exis
tenzbedrohende Einbußen durch die Krise gehen. 
Es ist allerdings kein ganz unrealistisches Szena
rio, dass es zu einem pandemiebedingten Rück
gang von Praxen kommen könnte. Vor allem könn
te die eine oder andere „Altpraxis“ früher als ur 
sprünglich geplant vom Netz gehen. Um wirt
schaftlich ernste Blessuren zu vermeiden, ist es 
entscheidend, dass sich die Praxen schnell wie
der füllen und dass das Infektionsgeschehen un
ter Kontrolle bleibt.

Koller: Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben 
und den neuen Praxisalltag anzunehmen und zu 
gestalten. Vorstellbar ist, dass über die Pandemie 
hinaus die erweiterten Hygieneregeln in den Pra
xen Bestand haben werden: mehr Abstand im 
Wartezimmer, häufigeres und längeres Lüften al
ler Räume, die Möglichkeit der Handdesinfektion 
für Patienten. Darüber hinaus bin ich der Ansicht, 
dass es einer neuen Infektionsschutzkultur in 
Deutschland bedarf, um Infektionskrankheiten 
zu vermeiden. Die CoronaPandemie hat gezeigt, 
dass wir gut auf das Händeschütteln verzichten 
können. Zudem sollte die Frage diskutiert wer
den, ob etwa Erkältungspatienten grundsätzlich 
im öffentlichen Raum einen MundNasenSchutz 
tragen sollten. In anderen Kulturen ist das schon 
lange eine Selbstverständlichkeit. Japan ist hier 
ein Vorbild. Und in den Praxen sollten wir uns 
fragen, ob Erkältungspatienten künftig gebeten 
werden sollten, zunächst Schnupfen und Husten 
vor der Behandlung auszukurieren. Natürlich nur, 
wenn es die Mundsituation zulässt. 

Was nach diesen aufreibenden Wochen bleibt, 
ist, dass Zahnärzte auch in der größten Krise Ver
antwortung übernehmen und für ihre Patienten 
da sind. Sie haben bewiesen: Gemeinwohlver
pflichtung ist für die Zahnärzteschaft keine hohle 
Floskel. Die KZV RheinlandPfalz dankt Ihnen 
und all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die täglich Großartiges leisten – nicht nur in Kri
senzeiten.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Mehr als eine Gedächtnisstütze: 
Die lückenlose Dokumentation
Da war doch was … Die Dokumentation einer Behandlung diente dem Behandler früher meist 
als Gedächtnisstütze und Abrechnungshilfe. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute be
steht eine gesetzliche Pflicht zur vollständigen Dokumentation. Was heißt das?

Text: Dr. Stefan Hannen, Katrin Becker

pätestens seit Inkrafttreten des Patienten
rechtegesetzes und der Aufnahme des Be
handlungsvertrages in das Bürgerliche Ge

setzbuch (§ 630a–h BGB) im Jahr 2013 geht an 
einer lückenlosen Behandlungsdokumentation 
kein Weg vorbei.

Wo steht’s?

Verankert ist die zahnärztliche Dokumentations
pflicht inzwischen in unterschiedlichen Rechts
vorschriften. Zivilrechtlich gilt § 630f BGB (siehe 
Textkasten). Berufsrechtlich verpflichten die Be
rufsordnungen der Landeszahnärztekammern zur 
Dokumentation (zum Beispiel § 12 der Berufsord
nung der LZK RheinlandPfalz). Im Vertragsarzt
recht ergibt sie sich aus § 294 Sozialgesetzbuch 
V (SGB V) und aus § 295 Abs. 1, Nr. 2 und 3 SGB V. 
Hinzu kommen § 8 Abs. 3 Bundesmantelvertrag 
Zahnärzte (BMVZ) sowie die Richtlinien des Ge
meinsamen Bundesausschusses, zum Beispiel 
für die Behandlung von Parodontopathien oder 
für die Versorgung mit Zahnersatz.

Warum dokumentieren?

Die Dokumentation hat vorrangig den Zweck, das 
Behandlungsgeschehen aufzuzeichnen und den 
Therapieverlauf mit allen Untersuchungen und 
Behandlungsmaßnahmen nachvollziehbar zu pro
tokollieren. Ohne eine saubere Dokumentation 
besteht die Gefahr, dass für die weitere Therapie 
wichtige Informationen und Untersuchungsergeb

S § 630f BGB – Dokumentation der 
Behandlung

(1) Der Behandelnde ist verpflichtet, zum 
Zweck der Dokumentation in unmittel
barem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Behandlung eine Patientenakte in Pa
pierform oder elektronisch zu führen. Be
richtigungen und Änderungen von Ein
tragungen in der Patientenakte sind nur 
zulässig, wenn der ursprüngliche Inhalt 
erkennbar bleibt.

(2) Der Behandelnde ist verpflichtet, in 
der Patientenakte sämtliche aus fachli
cher Sicht für die derzeitige und künftige 
Behandlung wesentlichen Maßnahmen 
und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, 
insbesondere die Anamnese, Diagnosen, 
Untersuchungen, Untersuchungsergeb
nisse, Befunde, Therapien und ihre Wir
kungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, 
Einwilligungen und Aufklärungen. Arzt
briefe sind in die Patientenakte aufzu
nehmen.

(3) Der Behandelnde hat die Patienten
akte für die Dauer von zehn Jahren nach 
Abschluss der Behandlung aufzubewah
ren, soweit nicht nach anderen Vorschrif
ten andere Aufbewahrungsfristen beste
hen.
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nisse abhandenkommen oder in Vergessenheit 
geraten. Das dient auch dem Schutz des Patien
ten: Doppeluntersuchungen lassen sich vermei
den und körperliche Belastungen, etwa durch 
Röntgendiagnostik, gering halten. Darüber hin
aus stellt eine vollständige Dokumentation sicher, 
dass hinzugezogene Behandler oder Gutachter 
die Therapie nachvollziehen können.

Darüber hinaus kommt den zahnärztlichen Auf
zeichnungen seit Inkrafttreten des Patientenrech
tegesetzes eine wichtige Funktion im Streitfall zu. 
Eine ordentliche, plausible und nachweislich wäh
rend oder kurz nach der Behandlung erstellte Do
kumentation hat den Beweiswert einer Urkunde 
und wird vor Gericht in der Regel nicht angezwei
felt. Hat allerdings der Zahnarzt eine Maßnahme 
einschließlich der Aufklärung und Einwilligung 
des Patienten nicht oder nicht vollständig doku
mentiert, greift zu seinen Lasten die gesetzliche 
Vermutung, dass er die Maßnahme nicht durch
geführt hat (§ 630h Abs. 3 BGB). In einem Haf
tungsprozess verbleibt dem Zahnarzt dann zwar 
noch die Möglichkeit, das Gegenteil zu bewei sen. 
Dies dürfte in der Regel jedoch schwierig sein. Es 
gilt also der Grundsatz: „Was nicht dokumentiert 
ist, wurde nicht erbracht.“ Allerdings wurde dieser 
Grundsatz nun durch ein neues Urteil des Bundes
gerichtshofes vom 22. Oktober 2019 (Az.: VI ZR 
71/17) relativiert: Die Vermutung, dass eine (zahn)
medizinisch gebotene Befunderhebung, die nicht 
dokumentiert ist, auch tatsächlich nicht durchge
führt wurde, lässt sich nur dann aufrechterhalten, 
wenn dadurch der Eintritt des vom Patienten be
haupteten Schadens „hinreichend wahrscheinlich“ 
geworden ist.

Eine weitere wesentliche Rolle spielt eine ord
nungsgemäße Dokumentation bei der Abrech
nung mit den gesetzlichen Krankenkassen über 
die Kassenzahnärztliche Vereinigung. Die Doku
mentation ist zum einen Grundlage und Nach
weis für die Abrechnung der Honorare. Eine sau
bere Aufzeichnung aller Schritte einer Behand 
lung hilft zum anderen auch in Verfahren der 
Qualitätsprüfung und der Wirtschaftlichkeitsprü
fung, in denen die abgerechneten Leistungen 
insbesondere im Hinblick auf Dokumentation und 
Plausibilität überprüft werden.

Wie dokumentieren?

Handschriftlich oder elektronisch – der Zahnarzt ist in seiner Ent
scheidung frei, ob er Behandlungsinformationen per Hand in eine 
Karteikarte einträgt oder im Computer erfasst. Eine doppelte Erfas
sung – analog und digital – ist jedoch nicht notwendig. Ganz gleich, 
für welche Form sich der Zahnarzt entscheidet, die Dokumentation 
muss leserlich und verständlich sein. Zulässig sind Abkürzungen, 
Stichworte und Zeichen, die zumindest für Nach oder Mitbehandler 
nachvollziehbar sind. Eine stenografische Dokumentation reicht hin
gegen ebenso wenig aus wie die bloße Nennung von Gebührenpo
sitionen, da von einer Leistungsnummer nicht zwingend auf eine 
Indikation und eine durchgeführte Maßnahme geschlossen werden 
kann. Medizinische Selbstverständlichkeiten, Routinemaßnahmen 
oder Kontrollen müssen nicht protokolliert werden, wie zum Bei
spiel Einzelheiten einer Kontrolluntersuchung ohne Befund. Grund
sätzlich gilt: Je komplexer oder untypischer eine Behandlung ver
läuft, desto detaillierter sollte ein Zahnarzt dokumentieren.

Der Zahnarzt kann Einträge in der Dokumentation ändern, korrigie
ren und ergänzen – vorausgesetzt, dass der ursprüngliche Text 
deutlich lesbar bleibt und die nachträgliche Änderung mit Datum 
und Namenskürzel versehen wird. Das gilt für handschriftlich eben
so wie für elektronisch geführte Patientenakten. Wer mit TippEx 
oder Klebeetiketten hantiert, Textpassagen schwärzt oder löscht, 
gefährdet den Urkundencharakter der Patientendokumentation. 
Im Streitfall muss der Zahnarzt mit dem Vorwurf der versuchten 
Manipulation rechnen; zumindest droht ihm und seinen Aufzeich
nungen ein gravierender Glaubwürdigkeitsverlust.

Wann dokumentieren?

Konkrete Fristen, bis wann eine Behandlung dokumentiert werden 
muss, gibt es nicht. In § 630f BGB heißt es dazu lediglich, eine Do
kumentation muss in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang zu 
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einer Behandlung erfolgen. Demnach sollte eine 
Dokumentation nach Möglichkeit während der 
Behandlung oder unmittelbar im Anschluss dar
an erfolgen, um Informationsverluste oder Fehl
informationen, deren Wahrscheinlichkeit mit 
wachsendem zeitlichem Abstand zur Behand
lung steigt, zu ver meiden. Kann eine Dokumen
tation aus gutem Grund nicht sofort vorgenom
men werden, zum Beispiel weil ein Notfall in die 
Praxis kommt, sollte sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt nachgeholt werden.

Was dokumentieren?

Gesetzlich vorgegeben ist, dass der Zahnarzt alle 
für die Behandlung wesentlichen Maßnahmen 
und deren Ergebnisse protokollieren muss. Dar
unter fallen insbesondere Anamnese, Befunde, 
Untersuchungen und deren Ergebnisse, Diagno
sen, Therapien und ihre Wirkungen sowie Pa
tienteneinwilligungen und aufklärungen. Die 
Aufzählung im Gesetz ist allerdings nicht ab
schließend. Neben Arztbriefen sollte zum Bei
spiel die Korrespondenz mit Patienten und Kos
tenträgern, Verordnungen, Überweisungen, Kos  
tenvoranschläge und Rechnungen dokumentiert 
bzw. in die Patientenakte aufgenommen werden.

Zusammenfassend gilt: Eine lückenlose und nach
vollziehbare Dokumentation ist mit Aufwand ver
bunden. Doch es ist ein Aufwand, der sich lohnt. 
Die Aufzeichnungen sind nicht nur gesetzliche 
Pflicht, sondern fördern die Behandlungsqualität 
und dienen dem Schutz des Patienten. Außerdem 
sind sie Grundlage von Honorarforderungen und 
belegen deren Berechtigung. Relevant ist die Do
kumentation auch in zivilrechtlichen Auseinander
setzungen zwischen Zahnarzt und Patient. In die
sen Fällen dient sie der Beweisführung.

Aus all diesen Gründen sollten eine Behandlung, 
die Patientenaufklärung und einwilligung sowie 
mögliche Besonderheiten zeitnah und sorgfältig 
protokolliert werden. Besser ein Satz zu viel als zu 
wenig notieren. Hilfreich hierfür sind übrigens 
auch Schulungen der Mitarbeiter, damit sie sattel
fest und routiniert in der Behandlungsdokumen
tation werden.  |

Checkliste für eine Basisdokumentation

Die Aufzeichnungen sind zeitnah zu erstellen. Eine sorgfäl
tige Dokumentation hilft – auch fachkundigen Dritten –, 
Therapieentscheidungen und die Umstände einer Behand
lung jederzeit nachzuvollziehen.

»  Behandlungsdatum, eventuell mit Uhrzeit
»  Behandler, eventuell Assistenz
»  Anamnese (allgemeine Anamnese meist als Fragebogen, 

spezielle Anamnese als Notiz)
»  klinischer Befund
»  Röntgenaufnahmen, Aufzeichnungspflichten gemäß Strah 

lenschutzgesetz
»  sonstige Befunde
»  Diagnose(n)
»  Patientenaufklärung (Befunde, Diagnose, Therapieoptio

nen, Risiken, Kosten, Dauer etc.)
»  Therapieentscheidung und Einwilligung des Patienten 

(„Patient wünscht …“)
»  falls erforderlich: Mehrkostenvereinbarung, Kostenplan 

für ZE, KFO, KBR, PAR, Zusatzleistungen
»  konkrete Behandlungsmaßnahme („Was wurde wann wie 

womit gemacht?“)
»  verwendete Medikamente und Materialien
»  Abweichungen vom regulären Behandlungsverlauf, Be

sonderheiten, Komplikationen inklusive Aufklärung des 
Patienten

»  Rezepte, Verordnungen, Überweisungen, besondere Hin
weise und Empfehlungen

»  wichtige Äußerungen des Patienten (Wünsche, Ängste, 
sonstige Kommentare)

Darüber hinaus als Teil der Patientenakte
»  Anamnesebogen
»  Datenschutzerklärung
»  Einverständnis der Abrechnung über Praxisverwaltungs

system
»  alle Röntgenaufnahmen
»  Kostenvoranschläge
»  Korrespondenz und Telefonate mit dem Patienten und 

Kostenträgern
»  Arztbriefe
»  Fremdkostenbelege
»  Rechnungen i

12 KZV aktuell    Ausgabe 3 / 2020

FO
K

U
S



Einsicht in die Dokumentation

Eine Dokumentation ist im Besitz des behandeln
den Zahnarztes. Auf die Herausgabe der Origi
nalunterlagen darf der Patient deshalb nicht be
stehen. Allerdings steht es ihm zu, seine eigenen 
Behandlungsunterlagen einzusehen oder Kopien 
davon zu bekommen (§ 630g BGB). Wünscht ein 
Patient Kopien, kann sich der Zahnarzt die Kos
ten dafür erstatten lassen. Je Kopie sind bis zu 
0,50 Euro angemessen. (Anmerkung: Von dieser 
Praxis der Kostenerstattung weicht der rhein
landpfälzische Landesdatenschutzbeauftragte 
ab. Nach seiner Auffassung muss der Zahnarzt 
dem Patienten zumindest die erste Kopie der Be
handlungsunterlagen kostenlos überlassen. Dies 
ergebe sich aus Artikel 15 Abs. 3 Satz 1 der Daten
schutzgrundverordnung). Dem Wunsch des Pati
enten, ihm Einsicht in seine Akte zu gewähren, 

kann nur dann abgelehnt werden, wenn erhebliche Persönlich
keitsrechte Dritter dagegen sprechen oder wenn aus therapeuti
schen Gründen eine Einsichtnahme für den Patienten zu einer er
heblichen Gesundheitsgefahr führen würde.

Der Patient kann sein Einsichtsrecht auf Dritte übertragen. Hierzu 
bedarf es einer schriftlichen Vollmacht. Nach dem Tod des Patien
ten geht dieses Recht auf die Erben bzw. nächste Angehörige über, 
sofern dies nicht dem Willen des Patienten widerspricht.

Vom Einsichtsrecht des Patienten zu unterscheiden ist die nur vor
übergehende Weitergabe der Dokumentation an (zahn)ärztliche 
Kollegen. So hat ein Zahnarzt einem vor, mit oder nachbehan
delnden Zahn(Arzt) sowie einem begutachtenden (Zahn)Arzt auf 
Verlangen seine zahnärztlichen Dokumentationen vorübergehend 
zu überlassen und ihn über die bisherige Behandlung zu informie
ren – vorausgesetzt, der Patient ist damit einverstanden (§ 12 Abs. 
4 der rheinlandpfälzischen Berufsordnung für Zahnärzte).

BeispielCheckliste für die CpBehandlung

Befund 
»  bei „01“ Karies an Zahn 16 distal festgestellt 
»  im Befundschema mit „c“ eingetragen 
»  ggf. Notiz: Zahn 16 klinisch beschwerdefrei
»  Sensibilität +

Röntgen 
»  Bissflügelaufnahme oder Zahnfilm 
»  Befund: profunde Aufhellung Krone 16 distal, 

pulpanah 

Diagnose 
»  16 Caries profunda distal 

Therapie
»  bevorzugte Therapie: Kariesentfernung und de

finitive Füllung mit Komposit 
»  alternative Therapie: Kariesentfernung und 

Amalgamfüllung oder Kariesentfernung mit 
provisorischem Verschluss und Versorgung mit 
einer Einlagefüllung

Aufklärung 
»  Aufklärung über unterschiedliche Therapien: Patient wünscht 

Kompositfüllung
»  Aufklärung über Kosten 
»  Aufklärung über Risiken: eventuell Schmerzen nach CpBehand

lung; bei bleibenden Beschwerden: VitE und Wurzelkanalfüllung 

Erstellung eines Heil und Kostenplanes/Behandlungsplanes 
»  Mehrkostenvereinbarung mit Unterschrift des Patienten 

Vorbehandlung 
»  entfällt 

Behandlung 
»  Lokalanästhesie mit 1,2 ml UDS 
»  Pulpanahe Karies entfernt mit Excavator 
»  Abdeckung des pulpanahen Bereichs mit Calciumhydroxidpräpa

rat (Handelsname)
»  besondere Maßnahmen bei der Füllungstherapie (Blutungsstil

lung, Kofferdam, andere) 
»  Kompositfüllung (Handelsname) 
»  dentinadhäsive Befestigung (Handelsname) 
»  Farbangabe 
»  Flächenangabe
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Text: Katrin Becker

A

Überkappung der Pulpa: Erste Runde 
der Qualitätsprüfungen beendet
Die Qualität zahnärztlicher Leistungen wird seit diesem Jahr nach einem bundesweit einheit
lichen Verfahren geprüft. In RheinlandPfalz wurden demzufolge die Dokumentationen von 
200 CP/PBehandlungsfällen aus 20 Praxen geprüft. Hier die Ergebnisse.

uf einer Bewertungsskala von A bis C schnitt die große 
Mehrheit der Praxen (zehn) mit B ab. Deren Behandlungs
dokumentationen wiesen demnach geringe Auffälligkei

ten bzw. Mängel auf. Dokumentationen von sechs Praxen waren 
nicht zu beanstanden. Bei vier Praxen stellte das Prüfgremium hin
gegen erhebliche Dokumentationsmängel fest.

Anzahl der Praxen Gesamtbewertung der Praxen 

mit relevanten  
Aufgreifkriterien

in der Stichprobe
A

(keine Auffälligkeiten)
B

(geringe Auffälligkeiten)
C

(erhebliche Auffällig keiten)

667
20 

(mit 200 Behand
lungsfällen)

6 10 4

Die Qualitätskriterien sind 
erfüllt.

Die Qualitätskriterien sind 
nicht vollständig erfüllt.

Die Qualitätskriterien sind 
nicht erfüllt.

Alle Praxen haben, obwohl sie kurz vor Weihnachten angesprochen 
wurden, ihre Behandlungsdokumentationen ohne erneute Auffor
derung fristgerecht eingereicht.

Schwächen, die dem Prüfgremium wiederholt auffielen, waren eine 
nicht dokumentierte Sensibilitätsprüfung samt Ergebnis sowie die 
Qualität der Röntgenbilder. Ferner entsprach ein Teil der einge
reichten Unterlagen nicht den Anforderungen einer weiterführen
den Dokumentation. Es fehlten zum Beispiel Hinweise zur Indika
tionsstellung der Cp/P wie Taschentiefe und Lockerungsgrad oder 
Perkussionstest. Da die Qualitätsprüfungen nun erstmals für das 
Jahr 2019 durchgeführt wurden, haben die Dokumentationsmängel 
in diesem Jahr keine Konsequenz. Dies ändert sich mit der nächsten 
Prüfrunde. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung ist dann verpflich
tet, qualitätsfördernde Maßnahmen, zum Beispiel schriftliche Hin
weise, Bera tungen oder Fortbildungen, bei allen Praxen bzw. Zahn
ärzten zu ergreifen, deren Dokumentationen die Qualitätskriterien 
nicht vollständig bzw. nicht erfüllen.

Hintergrund

Qualitätsprüfungen sind, ebenso wie Maßnahmen des Qualitäts
managements und der Qualitätssicherung, Vorgaben des Gesetz
gebers an den zahnärztlichen Berufsstand. In den Prüfungen wer

den nicht beliebige Leistungen in Augenschein 
genommen, sondern es werden Behandlungsfäl
le beurteilt, bei denen die BEMANr. 25 (Cp; indi
rekte Überkappung der Pulpa) oder die BEMANr. 
26 (P; direkte Überkappung der Pulpa) in Verbin
dung mit mindestens einer dieser Folgeleistun

gen am selben Zahn abgerechnet wurde: BEMA
Nr. 28 (VitE), 31 (Trep1), 32 (WK), 34 (Med), 35 
(WF), 43 (X1), 44 (X2) oder 45 (X3). Wichtig da
bei: Die Behandlungsdokumentationen werden 
stichprobenartig von einem Qualitätsgremium be
urteilt, dem mindestens drei qualifizierte Zahnärz
te angehören. Sie werden von der Kassenzahn
ärztlichen Vereinigung benannt und nehmen ihre 
Aufgabe unabhängig wahr. Das Qualitätsgremium 
sichtet ausschließlich die von den – per Zufallslos 
ermittelten – Praxen eingereichten und von der 
Gesonderten Stelle pseudonymisierten Dokumen
tationen anhand bundesweit einheitlicher Prüfkri
terien. Die Kassen zahnärztlichen Vereinigungen 
leiten ihre jeweiligen Ergebnisse an die Kassen
zahnärztliche Bundesvereinigung zur Berichter
stattung an den Gemeinsamen Bundesausschuss 
(GBA) weiter.

Die Vorgaben zur Qualitätsprüfung und beurtei
lung machen Richtlinien des GBA. KZV aktuell be 
richtete ausführlich in den Ausgaben 4 und 5/2019. 
Weiterführende Informationen sind auch online 
abrufbar auf www.kzvrlp.de > Webcode 0802.  |
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Wie gesund sind Kinderzähne?  
Zwei Studien, zwei Ergebnisse
Die Zahngesundheit bei Kindern in Deutschland ist nicht so gut wie bisher angenommen. 
Dieses Fazit zieht der neue BARMER Zahnreport und untergräbt somit Ergebnisse der Deut
schen Mundgesundheitsstudie. Welche Studie hat Recht?

Text: Katrin Becker

aut BARMER hat bereits ein Drittel der 12Jährigen Karies im 
bleibenden Gebiss. 33 Prozent mussten im Jahr 2018 behan
delt werden. 67 Prozent sind im Umkehrschluss kariesfrei. 

Das sind deutlich weniger Kinder, als die Fünfte Deutsche Mundge
sundheitsstudie (DMS V) im Jahr 2014 zutage gebracht hatte. Sie 
kam zu dem Schluss, dass lediglich 19 Prozent der 12Jährigen 
Karies erfahrung bzw. 81 Prozent kariesfreie bleibende Zähne 
haben. Ein ähnliches Ergebnis (79 Prozent) ermittelte die Begleit
untersuchung zur Gruppenprophylaxe im Jahr 2016. Was ist der 
Grund für diese Differenz?

Kariesfrei ist nicht versorgungsfrei

Die BARMER ebenso wie das Institut der Deutschen Zahnärzte 
(IDZ), das die DMS durchführt, sehen in den unterschiedlichen Er
gebnissen keinen Widerspruch. Vielmehr machen sie methodisch 
unterschiedliche Ansätze dafür verantwortlich. Während die epide
miologischen Mundgesundheitsstudien das Ziel verfolgten, ein 
repräsentatives Abbild der Mundgesundheit der Bevölkerung in 
Deutschland zu zeichnen, zeige der Zahnreport das Leistungsge
schehen für eine umschriebene Gruppe Versicherter auf, heißt es in 
einer IDZStellungnahme. Welche Studie – epidemiologische Unter
suchung oder Analyse von Krankenkassendaten – näher an der Re
alität liege, könne im Einzelfall nur vermutet werden, sagt der Autor 
des Zahnreports, Prof. Dr. Michael Walter von der Technischen Uni
versität Dresden. Unschärfen könnte es in beiden Studientypen ge
ben.

Notwendig sei es, meint das IDZ, sinnvolle Erklärungen für diese 
Unterschiede herauszuarbeiten. Eine wesentliche Erklärung ist laut 
den Wissenschaftlern, dass im Zahnreport nur die abgerechneten 
Leistungen erfasst werden, aber nicht die dahinter stehende Er
krankung. Ein erheblicher Teil der 12Jährigen bekomme Zahnfül
lungen nicht wegen Karies, sondern nach Zahnunfällen (Trauma), 
infolge von Zahnhartsubstanzdefekten (MolarenInzisivHypomi
neralisation, Erosionen) oder als erweiterte Fissurenversiegelun

gen. Das Fazit des IDZ: „Kariesfrei ist nicht gleich
zusetzen mit versorgungsfrei.“ Daher sei es ver 
fehlt anzunehmen, das Problem der Karies bei 
12Jährigen werde in epidemiologischen Studien 
in Deutschland unterschätzt.

Nicht nachlassen

Marcus Koller, stellvertretender Vorstandsvorsit
zender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
RheinlandPfalz, sieht die Diskrepanz ebenfalls 
gelassen. „Zahnärzteschaft und BARMER sind im 
Kern eng beieinander. Wir alle wissen um die Prä
ventionserfolge bei Kindern und Jugendlichen, 
die wir durch die Individual und die Gruppenpro
phylaxe erreicht haben. Genauso ist uns allen be
wusst, dass wir im Bemühen um gesunde Zähne 
nicht nachlassen dürfen. Karies ist noch immer 
eine der weltweit häufigsten chronischen Erkran
kungen.“

Der neue BARMER Zahnreport bestätigt Untersu
chungen der Zahnärzteschaft, dass Kinder oft be
reits im Milchgebiss Karies haben. Ursachen der 
frühkindlichen Karies sind übermäßiges Trinken 
von zucker und säurehaltigen Getränken aus Ba
byflaschen in Verbindung mit mangelnder Mund
hygiene. Entscheidend sei es deshalb, so Koller, 
Eltern für die Zahngesundheit und pflege vom 
ersten Milchzahn an zu sensibilisieren. Seit Juli 
vergangenen Jahres stünden dazu gesetzliche 
Früherkennungsuntersuchungen für Kinder ab 
dem 6. Lebensmonat zur Verfügung. Koller: „Das 
Fundament für dauerhaft gesunde Zähne wird im 
Kleinkindalter gelegt."  |

L
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Fokus Phobie: Angstphänomene in der 
Zahnarztpraxis – Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen (Teil 3)
Der dritte und letzte Teil der „Phobie“Serie widmet sich Besonderheiten im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen. Ein wohlüberlegtes Handeln ist wichtig, bei dem reflektiert wer
den sollte, was jeder Behandlungsschritt für die kindliche/jugendliche Psyche bedeuten 
könnte. Im Vordergrund stehen sowohl Überlegungen zur Vermeidung negativprägender 
Erlebnisse als auch Interventionsvorschläge.

Text:  Dr. med. dent. Torsten Glas, Leipzig

Entwicklungsbesonderheiten bei  
Kindern und Jugendlichen

Im Gegensatz zur Erwachsenenbehandlung müs
sen beim Kind vielfältigere altersgemäße und si
tuativangepasste Interventionswege beschrit
ten werden. Jede biografische Entwicklungsstufe 
sollte dabei als jeweils ausgereift angesehen 
werden, in die man sich hineinversetzen muss. 
Kenntnisse über entwicklungspsychologische 
Zusammenhänge 4, ¹5, ²7 sind hierfür Vorausset
zung. 

AdoleszenzReifestadien im Zusammenhang mit 
Zahnbehandlungen: 
Kleinkinder (bis 2. Lebensjahr) 
Sie sind in der Zahnarztpraxis zunehmend häufi
ger als noch vor zehn Jahren anzutreffen. Sie prä
sentieren durchaus schon vielfältige Anlagen, die 
erst künftig zum individuellen Persönlichkeits
merkmal werden könnten. Es kommt zu zielge
richteter Lautäußerung, Bindungsverhalten und 
Gefühlskontrolle. Man findet hier die genetische 
Anlage des zuversichtlichen „Urvertrauens“ be
sonders deutlich. Bei einem Zahnarztbesuch ist 
ein äußerst behutsames, dabei zügiges Vorgehen 
angezeigt. 

Vorschulkinder (3. bis 5. Lebensjahr) 
Sie leben vorrangig in der Welt des Augenblicks 

und nehmen die Wirklichkeit staunend wahr. 
Handlungen sind noch weitgehend impulsge
steuert, wurzeln also eher im emotionsverar bei
tenden Anteil des Gehirns. Ein Erfahrungsschatz, 
auch als Referenz für planmäßiges Handeln, muss 
erst entstehen. Erkennen und Begreifen erfol
gen spielerisch, abstraktes Denken ist weitge
hend noch unmöglich, weshalb Argumentationen 
aus der ErwachsenenLogik häufig scheitern. Kin
der dieses Alters können sich noch nicht in ande
re Personen hineinversetzen, sie brauchen klare 
Regeln und achten sehr auf deren Einhaltung im 
Sinne von richtig/wahr und falsch. Persönliche 
Zuwendung ist sehr wichtig. Geruchsassoziatio
nen sind vordergründiger als in späteren Lebens
phasen. Der allererste Zahnarzttermin hat eine be
sonders vertrauensbildende Schlüsselfunktion 
und es sollte absolut stressfrei stattfinden. Da 
Arztbesuche in diversen Zusammenhängen schon 
erfolgt sind, können dort erlebte, unangenehme 
Maßnahmen (zum Beispiel Impfungen) transito
risch den allerersten Zahnarztbesuch störend be
einflussen. Die Kinder reagieren dann, auch beim 
Erstbesuch, mitunter unerwartet unverhältnis
mäßig heftig im Sprechzimmer. Manche Kinder 
verweigern die Behandlung introvertiertpassiv, 
andere sind extrovertiertschreiend schwer zu 
führen. Da eine echte Phobie in dieser Lebens
phase in der Regel nicht vorliegen kann¹², sind 
diese NonComplianceVerhaltensweisen als Si
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tuationspanik einzustufen. Derartige Reaktionen 
treten meist kurz vor dem oder unmittelbar im 
Sprechzimmer auf und sind in der Regel nach 
Verlassen des Sprechzimmers wieder völlig ver
schwunden. 

Eine ungünstige Konditionierung durch Verwand
te oder Freunde kann ebenfalls vorliegen. Das 
„Elternmanagement“ ist von großer Bedeutung 9. 
Es ist häufig erschreckend, wie Eltern ihr Kind auf 
eine anstehende Zahnbehandlung vorbereiten. 
Sie begehen – im guten Glauben – oft mehrere 
Kommunikationsfehler auf einmal. Dabei wird 
dem Kind von Angehörigen beispielsweise plas
tisch geschildert, wie zunächst „gebohrt“ wird. 
Gleichzeitig folgen meist unglaubwürdige Erläu
terungen, dass „alles gar nicht so schlimm“ sei. 
Schließlich kommt ein völlig verunsichertes Kind 
mit unnötig falscher Konditionierung erstmalig in 
die Sprechstunde. Es fürchtet sich einerseits, an
dererseits möchte es die Eltern nicht enttäu
schen. Das ist ein sehr spezielles, psychologi
sches „Setting“, dessen sich jeder Zahnarzt be 
wusst sein muss. Die Eltern sollten daher zuvor 
instruiert werden, den anstehenden Zahnarztbe
such hinsichtlich der zu erwartenden Maßnah
men am besten gar nicht zu kommentieren. Viel
mehr sollte der Zahnarztbesuch als notwendige 
Tatsache eher beiläufig kommuniziert werden. 
Etwaige eigene Phobien sollten die Eltern dem 
Kind nicht mitteilen. 

Das Kind wird von der Assistenz oder dem Zahn
arzt persönlich im Wartezimmer abgeholt und 
begrüßt. Führt es ein Spielzeug mit sich, kann 
dies in eine kurze Unterhaltung, auch während 
diagnostischer/therapeutischer Maßnahmen, mit 
einbezogen werden. Im Zentrum der Kommuni
kation steht die einfühlsame, verbale und be
wusst nonverbale Interaktion. Blickkontakt, ver
bunden mit einem Lächeln, ist als expressive 
Körpersprache in Verbindung mit respektvoller 
Berührung unabdingbar. In der Regel finden Dia
gnostik und ggf. Therapie auf dem Schoß der Ver
trauensperson (Elternteil) statt. Der Befund wird 
spielerisch, aber dennoch stringent aufgenom
men und ggf. mit scherzhaften Formulierungen 
durchsetzt: „Hast Du überhaupt schon Zähne?“, 
„Sind die an den Füßen? Ach so … im Mund … zeig 
mal bitte.“ „Sind das Jungs oder Mädchenzäh
ne?“ ²6 usw. Paryab und Arab 13 belegten erneut 
den Nutzen der bekannten Vorgehensweise nach 

dem Prinzip „TellShowDo“ 22. Der Autor ent
scheidet von Fall zu Fall, ob er behandlungserklä
rend oder zu einem völlig anderen, kindgemäßen 
Thema (Geschichten, Film, Buch) kommuniziert. 
Im letzteren Fall werden Diagnostik sowie Be
handlungsmaßnahmen scheinbar „nebenbei“ 
durchgeführt. 

Das zahnärztliche Instrumentarium wird mit 
harmlosen Assoziativnamen belegt. Ist eine the
rapeutische Maßnahme notwendig, soll sie 
schmerzarm und sehr zügig erfolgen. Denn ein 
Erinnerungs und Lernvermögen beim Kind ist 
aktiv und kann ungünstig prägende psychische 
Verfasstheiten ankern. Je länger eine Behand
lung dauert, umso lebhafter wird sie erinnert. Die 
Faustregel „Lebensalter des Kindes mal drei = 
maximale Behandlungsdauer in Minuten“ 2 ist 
eine gute Orientierung. Bewusst unvollständige 
Kariesexkavation sowie die nicht restaurative 
Karieskontrolle sind, wenn klinisch vertretbar, da
her in dieser Lebensphase auch empfohlen 17. Im
mer ist eine nonverbale Vermittlung von unbe
dingtem und stringentem Vorgehen unerlässlich. 
Mit Lokalanästhesie sollte nicht gespart werden. 
Sie kann nach vorheriger Oberflächenanästhesie 

Das persönliche Abholen aus dem Warte
bereich schafft erstes Vertrauen.
Fotos: Dr. Torsten Glas
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etwas für Fortgeschrittene angesehen werden. 
Eine adjuvante LachgasSedierung erfordert ne
ben der Beherrschung von Methodik und Indi
kationsstellung eine parallele, individuell abge
stimmte psychische Führung beim Kind sowie 
das Zulassen der Nasenmaske. Bei absoluter 
NonCompliance und ausgeprägter Behandlungs 
bedürftigkeit erscheint die Behandlung in Intuba
tionsnarkose indiziert, weil hierbei viele Therapie
maßnahmen ohne psychische Traumatisierung 
auf einmal erfolgen können. Die Vertrauensbil
dung kann danach über anschließende harmlose 
Prophylaxesitzungen erfolgen. 

Schulkinder (ca. 6. bis 17. Lebensjahr) 
Die meisten Kulturen der Welt erkennen ein bio
grafisches WendePhänomen etwa um das 6. Le
bensjahr 8. Die Kinder erleben gewaltige, intellek
tuelle Fortschritte mit der Entwicklung bewusster 
Eigenwahrnehmung. Der jeweils vorherrschende 
KulturKodex wird assimiliert 25. Es entsteht zu 
nehmend zielorientiertes Denken nach Beloh
nungsprinzipien im Rahmen vorgefundener Vor
bildKonzeptKonstrukte. Es bildet sich die Zeit
empfindung, durch die viele zyklische und chro 
nobiologische Abläufe vektorielllinear erlebt 
werden. 

Die allmählich verankerten Ideen, Überzeugun
gen und Verhaltensmuster der Umgebung wer
den auch als „Meme“ 6 zusammengefasst. In die
sem Lebensabschnitt können die wichtigsten 
Ursachen für spätere Phobien gesucht werden 7. 
Die Frage, wie stark die Langzeitverankerung sol
cher Prägungen im Kindes und Jugendalter ist, 
wird unterschiedlich gesehen 21. Ganz entschei
dend ist, dass sich jetzt das Selbstwertgefühl bil
det – eine wesentliche Voraussetzung für das 
Einordnen der eigenen Persönlichkeit in den Kon
text der Sozialumgebung. Jede interpersonelle 
Aktion ist grundsätzlich von Wertschätzung bzw. 
Akzeptanz oder Verletzung der jeweiligen Selbst
wertgefühle gekennzeichnet 23. Das lässt auch 
das Empfinden in Bezug auf entwicklungssozio
logische Statusbegriffe entstehen 5. Hoch, Tief 
und Gleichstellungsstatus sind Grundlage jeder 
dramaturgischen Theateridee 10 und somit (über
höhter) Ausdruck der Rolle auf der tatsächlichen 
Lebensbühne, in der sich jeder Heranwachsende 
allmählich sieht. Man kann die Phasen 6.–12. 
(kindlicher Jugendlicher) und 13.–17. Lebensjahr 
(älterer Jugendlicher) unterscheiden.

und zusätzlich geschickter, suggestiver „Verbal
berieselung“ meist leicht erfolgen 1. Kurze Miss
fallensäußerungen („Au!“) sind generell in allen 
Lebensphasen Teil der Bewältigungsstrategie 24 
und müssen nicht unterdrückt werden. Dies sollte 
den Eltern aber gegenüber entsprechend ange
kündigt werden. Es hat sich in der Praxis bewährt, 
zu erwartende, unangenehme Empfindungen 
dem Kind vorsorglich umzudeuten („Wenn es kit
zeln sollte, darfst du auch lachen“ usw.), jedoch 
ohne dass der Eindruck einer Lüge beim Kind ent
steht. Jede Sitzung sollte dem Kind gegenüber 
immer als Erfolg dargestellt werden. Dabei wird 
selbstverständlich ganz viel gelobt. So, wie Ge
fühle scheinbar rationale Körperreaktionen mit 
Körpersprache dominieren, ist das in gewissem 
Umfang auch umgekehrt möglich und kann be
wusst genutzt werden. Eine willentlich erzeugte, 
körperliche Entspannung führt zu einer beruhig
ten, mentalen Einstellung. Initiiertes, stimuliertes 
Lachen entkrampft körperlich und seelisch. „Wenn 
du jetzt rausgehst, darfst du ganz laut lachen und 
so allen zeigen, dass alles ganz in Ordnung ist.“ 
Über das nach der Sitzung äußerlich angeregte 
„FröhlichSein“ entsteht parallel eine entspannte 
Gemütsverfassung. 

Eine deutlich demonstrierte Behandlungsunwil
ligkeit beim Kind ist in jedem Fall eine Herausfor
derung. Wer es beherrscht, kann hypnotische 
Techniken adjuvant zum Einsatz bringen 2, 3,18. Die 
fast immer vorhandene hohe kindliche Phanta
siebereitschaft ist dafür eine günstige Vorausset
zung. Allerdings gelingt eine Tranceinduktion bei 
Kindern ebenso schnell, wie sie auch wieder ver
loren geht. Insgesamt kann Kinderhypnose als 

Eine gute Kommunikationsbasis ist der Blickkon
takt, verbunden mit respektvoller Berührung.
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Bei der ersten Gruppe (6.–12. Lebensjahr) sind 
üblicherweise aus zahnmedizinischer Sicht die 
Wechselgebissphase und ggf. kariöse Läsionen 
von Bedeutung. Die Rollenverteilung während 
Untersuchung und Behandlung muss für das 
Kind immer klar erkennbar sein: Der Zahnarzt hat 
im Sprechzimmer die Führung. In die Kommuni
kation können vorsichtig, allmählich rational, ar
gumentative Elemente eingeflochten werden. 
Vertrauensbildende Gesprächsthemen können 
sich auf Schule, Freunde, Hobbys beziehen. Teil
weise hat man es bereits frühzeitig mit sehr ver
ständigen Kindern zu tun, manchmal zeigt sich 
im Gespräch mit dem Kind, dass eine langsamere 
Entwicklung vorliegt. Entsprechend flexibel muss 
der Umgang gestaltet werden. 

Es ist empfehlenswert, nur einen Elternteil im 
Sprechzimmer zuzulassen. Hat man das Gefühl, 
dass der mitanwesende Elternteil einen ungüns
tigen Einfluss im Sprechzimmer ausübt, ist ein 
sanftes Hinausbitten – auch gegen den Willen 
des Kindes – hilfreich. Denn auf diese Weise wird 
der emotionale Rückzugsweg zum „vertrauten, 
mitfühlenden Angehörigen“, von dem das Kind 
vielleicht sogar die Einleitung eines Behand
lungsabbruchs von außen ersehnt, rigoros abge
schnitten. Die Aufmerksamkeit des Kindes muss 
sich dann allein auf den Zahnarzt richten. Es wird 
immer sehr viel mit Lob gearbeitet. Den Ehrgeiz 
anstachelnd, kann man dem Kind ankündigen: 
„Mal sehen, ob du heute auf meiner Liste der bes
ten Patienten den Platz 3 erreichen kannst. Ein 
Kind hat vorhin den zweiten Platz errungen.“ 
Nach der (erfolgreichen) Sitzung verkündet man: 
„Du bist sogar auf Platz 1 gelangt!“ 20. 

Blickkontakt hat Schlüsselfunktion 

Immer ist es äußerst wichtig, auf dem direkten 
Blickkontakt zu bestehen und eine Kommunikati
on aufzubauen, die von einer sanftdominanten 
Durchsetzungshaltung des Zahnarztes gekenn
zeichnet sein muss. Dieses nonverbale „Domi
nanzSignal“ wird vom „gedankenlesenden“ Kind 
wahrgenommen. Verweigert das Kind den Blick
kontakt, wird umso nachdrücklicher darauf ge
drungen. Wenn der Blickkontakt trotz mehrmali
ger Bitte vom Kind nicht erwidert wird, sollte die 
Sitzung abgebrochen werden. Wird beim nächs
ten Termin ein ähnliches Verhalten deutlich, muss 
nach einer Alternative gesucht werden. Eine adju

vante Lachgassedierung setzt, wie schon erwähnt, 
ein gewisses Mindestmaß an Kooperationsfä
higkeit (Akzeptieren der Nasenmaske) und einen 
psychischen Rapportaufbau voraus. Er härtet sich 
der Eindruck, dass der junge Patient einfach noch 
nicht „über seinen Schatten springen“ kann oder 
will, ist bei umfangreichem Behandlungsbedarf 
ein Eingriff in Allgemeinnar kose angezeigt. An
schließend wird dann über Prophylaxesitzungen 
versucht, eine normale Behandlungsbereitschaft 
herzustellen. In jedem Fall erzeugt eine aus der 
Perspektive des Kindes erfolgreich verlaufende 
Zahnarztsitzung ein StolzSein und Glücksge
fühl. Ein abschließendes Geschenk in genau die
sem Augenblick kann zu einer sehr starken Ver
ankerung der positiven Erinnerung beitragen. Hier 
kommt eine Analogie zum posthypnostischen Be
fehl zum Tragen. 

Zwar wird eine Vielzahl von Standardge
schenksammlungen kommerziell angebo
ten, doch sind sie wegen ihres gleicher
maßen geringen materiellen und emo 
tionalen Wertes meist nur sehr kurzlebige 
Anker. 

Viel besser ist ein individualisiertes Geschenk. 
Weil gerade das Staunen dazu beiträgt, den Mo
ment der Glücksempfindung als zeitloses, frohes 
„Dasein im Jetzt“ zu konservieren, sind Wert
schätzungen mit Überraschungseffekt beson
ders nachhaltig. Sie können materiell und imma
teriell sein. Die zweite Gruppe dieses Alters 
abschnitts, vom 13. Lebensjahr an, kann als Be
ginn des Jugendalters mit allmählichem Über
gang in das Erwachsenenalter angesehen wer
den. Der Zahnwechsel ist jetzt fast abgeschlossen. 
Es gibt auch hier unterschiedlich führbare Pati
enten. Die Kommunikation ist immer mehr wie 
bei Erwachsenen möglich. Dennoch ist die Beson
derheit der Pubertät zu beachten. Obwohl gerade 
in dieser Lebensphase viel Wert auf das äußere 
Wirkungs und Erscheinungsbild gelegt wird, 
überwiegt die Abneigung vor der zahnärztlichen 
Behandlung manchmal so stark, dass ka riös
entstellte Frontzahnsituationen paradoxerweise 
akzeptiert werden. Gegen den Willen des Patien
ten ist eine Behandlung nicht möglich. Erkennt 
man den Status der trotzigen NonCom pliance 
und hat gleichzeitig den Eindruck, dass rationale 
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Verständigkeit vorhanden ist, ist es nach der Er
fahrung des Autors durchaus legitim, auch mit 
Zwickmühlen zu arbeiten. So darf durchaus ver
sucht werden, ein „konstruktives Schamgefühl“ 
beim jungen Patienten zu installieren. Damit ist 
gemeint, dass man eine souveräne Haltung als 
Zahnarzt bewahrt und deutlich zu verstehen 
gibt, dass der Patient sich mit Unvernunft zwei
fellos selbst einen Schaden zufügen wird, der 
ihm möglicherweise zu unpassender Gelegenheit 
Probleme bereiten kann. Auf diese Weise wird 
der jugendliche Patient letztlich in die Rolle des 
selbstverantwortlichen Entscheiders geführt. 

Einsatz besonderer Effekte bei der  
Kinderbehandlung in der Zahnarztpraxis 

Es gibt Publikationen 11,14, die Zauberkunststücke 
als Schlüssel zu einer primären Vertrauensbil
dung empfehlen. Das ist möglich. Der Autor vor
liegender Publikation tut das nicht und nutzt der
artige Effekte auch nicht als Element der Kon 
fusion oder Faszination im hypnotherapeuti
schen Sinne. Der Autor ist der Auffassung, dass 
ein nachhaltiges Zutrauen über das Vorführen 
eines Zauberkunststücks in der vorbereitenden 
oder akuten Behandlungssituation nicht erreicht 
werden kann. Kinder durchschauen taktische Be
mühungen der Erwachsenen erfahrungsgemäß 
recht schnell. Sie wollen gern Handpuppen sehen 
sowie Zauberkunststücke vorgeführt bekommen. 
Bei dieser „Eisbrecher“Taktik besteht die Gefahr, 
dass sich der Zahnarzt durchaus manipulierbar 
macht, weil der junge Patient geschickt, um wei
tere Effekte bittend, den eigentlichen Behand
lungsbeginn hinauszögern kann. Respektsper
sonen, die auch mit Vertrauen arbeiten (Lehrer, 
Erzieher …), müssen auch ohne Tricks und „Ho
kuspokus“ eine akzeptierte Autorität erreichen, 
auch wenn es um unangenehmere Aufgaben 
geht. Deshalb ist grundsätzlich zu vermitteln, 
dass, wie neben anderen wichtigen, aber manch
mal wenig beliebten Dingen im Leben, auch 
Zahnbehandlungen zum Alltag gehören. 

Ein Zahnarzt muss daher auf die Wirkung seiner 
Persönlichkeit mit echter Zuwendung vertrauen. 
Die absolute Intention, in den nächsten Minuten 
zweifelsfrei eine Diagnostik und ggf. Behandlung 
durchzuführen, sollte immer unmissverständlich 

verbal und nonverbal kommuniziert werden. Der 
Zahnarzt befindet sich auch während der Kinder
sprechstunde in der schon erwähnten „Verwirkli
chungs oder Durchsetzungstrance“. Sie ist be
stimmt von einer Ausstrahlung, die Freundlichkeit 
mit Bestimmtheit verbindet. Aus seiner Erfah
rung heraus verwendet der Autor demonstrativ 
externalisierte Behandlungsmotivationen als 
Hilfsmittel zur sekundären Vertrauensfestigung 
ausschließlich nach erfolgter Behandlung. Sie er
füllen dabei vordergründig eine Belohnungs
funktion, ähnlich der üblichen StandardGeschen
ke. Sekundär werden sie zusätzlich zum positiven 
„Anker“ des durch gelungenes Zulassen der Be
handlung eingetretenen StolzSeinGefühls. Da
mit wird indirekt das Selbstwertgefühl des klei
nen Patienten gestärkt. Es entsteht so ein länger 
anhaltender „PostRapport“. 

Das ausdrückliche Verwenden des schon in Fol
ge 2 erwähnten „postsessonalen Momentes“ will 
dramaturgisch gut durchdacht sein und muss 
schnell zu einem unvergesslichen, verblüffenden 
Augenblick des Besonderen werden. Zur positi
ven Verankerung eines Zahnarztbesuchs nach 
Behandlungsabschluss empfiehlt der Autor bei 
Kindern das Mitgeben von außergewöhnlichen 
Belohnungen, zum Beispiel Verbalrätsel, Bilder
rätsel (Droodles), Bastelvexierspiele und Zauber
kunststücke. Eine wirkungsvolle Präsentation er
fordert jedoch genaue Überlegungen hinsichtlich 
des Effekts und praktikabler Anwendbarkeit so
wie Übung. Eine Münze „mit Zauberkraft“ wird 
so zum einzigartigen Talisman. Gerade Rätsel, 
Scherzfragen und Kunststücke, die man erklärt, 
kann das Kind zu Hause oder in der Schule selbst 
vorführen, das verschafft ihm ein Anerkennungs
gefühl durch das Besitzen einer einzigartigen Fä
higkeit – die es von seinem Zahnarzt erhalten hat! 

Das Kind wird dadurch auf mehreren Ebenen 
„stärker“ gemacht und gleichzeitig phobieprotek
tiv konditioniert. Der Autor bittet nachdrücklich 
darum, diese kleinen Rätsel und Kunststücke 
auch als durchaus wertvolle „Perlen“ zu betrach
ten. Sie sollten – trotz aller scheinbaren Einfach
heit – gut einstudiert werden und mit einer sinn
voll wirkenden Geschichte dramaturgisch unter 
legt präsentiert werden. 
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Rätsel, Vexierspiele, Kunststücke  
schaffen Vertrauen, Ablenkung und  
Kommunikation 

Möglichkeit 1: Wortspiele/Scherzfragen
In guten Büchern zum Thema wie auch im Inter
net gibt es zahlreiche mathematische Rätsel oder 
Wortspiele sowie Scherzfragen, die letztlich in
telligente Unterhaltung bedeuten können und 
nichts kosten. Meistens ist allerdings die Fähig
keit zum Zeichnen, Rechnen, Lesen und Schrei
ben Voraussetzung. 

Stellvertretend sei ein originelles Beispiel ge
bracht, das weitgehend unbekannt ist. Es stammt 
aus dem älteren Buch „Der Señor und die Punk
te“ 19. Die Aufgabe lautet: Mache aus dem Satz 
„Auf dem Tisch liegt ein Stock“ einen Reim. Und 
zwar so, dass sich die Worte in diesem Satz rei
men. Es soll kein neuer Teil dazu gedichtet wer
den. Also nicht: „Auf dem Tisch liegt ein Stock und 
am Stuhl hängt ein Rock.“ Nein, der Satz soll „in 
sich“ gereimt werden. Die möglicherweise anwe
senden Eltern sind oft genauso ratlos wie das 
Kind und können bei diesem Spaß gut mit einbe
zogen werden. Der Autor macht es häufig so, 
dass er die Aufgabe in derselben Sitzung immer 
und immer wieder erneut stellt und dann neben
bei die Untersuchungs und Behandlungsmaß
nahmen durchführt. Denn das Nachdenken über 
die Lösung ist eine hervorragende Ablenkung. 

Am Ende erfolgt schließlich die Auflösung (denn 
in fast allen Fällen kommt niemand auf die Lö
sung): Man muss beide Substantive buchstabie
ren: „Auf dem Te – i – es – ce – ha liegt ein Es – te 
– o – ce – ka.“ Für Kinder ist es eine totale Überra
schung. Sie können am nächsten Tag Mitschüler 
und auch Lehrer beeindrucken – und sich positiv 
an den Zahnarztbesuch erinnern. 

Möglichkeit 2: Bilderrätsel – Droodles
Einfache Bilderrätsel sind eine ebenso geniale 
Variante, mit ganz simplen Mitteln einen ein
drücklichen Effekt zu erreichen. Dem Autor impo
nieren dabei besonders die sogenannten Drood
les (Kunstwort aus d. Engl.: „doodle“ für Skizze 
und „riddle“ für Rätsel) des amerikanischen Ko
mikers Roger Price aus den 1950er Jahren. Er 
druckte sie auf Servietten und verkaufte diese 

Sets an Restaurants, die damit ihren Gästen die 
Wartezeit auf die georderten Gerichte verkürz
ten. Die Droodles bestechen durch klare, einfache 
Linien und bieten meistens eine überraschende 
Auflösung. 

Man kann sie auf einem kleinen Block mit einem 
dickeren Faserschreiber sehr einfach zeichnen. 
Auch hier kann das Kind das Rätsel anderen 
Familienmitgliedern oder Schulfreunden stellen 
und sich somit im positiven Sinne mit einer Sache 
produzieren, die es bei seinem Zahnarzt „erlernt“ 
hat. Drei Beispiele für Droodles sind in Abbildung 
1 dargestellt. 

Möglichkeit 3: Denksportaufgaben
Beispiel „Die verrückte Papierfigur“ 
Man zeigt ein dachähnliches, speziell zugeschnit
tenes und gefaltetes Papier, etwa von Spielkar
tengröße, auf dem Tisch stehend. Der Ratende 
soll nun mit einem gleich großen, aber ungefalte
ten und nicht eingeschnittenen Papier sowie ei
ner Schere das Objekt nachbasteln. Dazu darf er 
das Vorbild von allen Seiten genau betrachten. 
Nur Berühren ist ausdrücklich nicht gestattet. Die 
Lösung scheint den meisten Menschen vollkom
men unmöglich, weil ein gutes dreidimensiona
les Vorstellungsvermögen benötigt wird. 

Abb. 1 – (v. l. n. r.): Pandabär am Baum – man sieht nur die Tatzen, Anne 
„verkehrt“ in schlechten Kreisen, vier Herren beim Kartenspiel – eine Karte 
fällt unter den Tisch und alle vier bücken sich, um sie aufzuheben.
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Man sehe sich die Abbildung 2 an. Das Papier 
wird zunächst mittig gefaltet. Dann mit einer 
Schere wie angegeben dreimal bis zum Falz ein
geschnitten. Es entstehen fünf Areale, die nun – 
verdreht – gefaltet werden. Bei richtiger Ausfüh
rung erscheint es wie ein Dach, auf dem auf 
unerklärliche Weise ein langes, durchgehendes 
Feld auf dem First aufrecht steht. 

Möglichkeit 4: Geschicklichkeitskunststücke 
1. Korkentrick 
Das ist ein alter, aber weitgehend unbekannter 
Effekt. Manche führen den Trick mit Streichhöl
zern, manche mit kleinen Batterien vom AATyp 
vor. Mit Korken geht es am besten. Es lässt sich 
auch hervorragend mit den dickeren Watterollen 
in der Zahnarztpraxis ausführen. Der Spaß liegt 
darin, dass es dem Zuschauer trotz mehrmaligen 
Betrachtens der Bewegungsabfolge schwer ge
lingt, den Effekt überhaupt nachzumachen. Am 
Ende steht die Erklärung und die Weitergabe der 
Lösung ist durchaus erlaubt. 

Die Präsentation haben wir in einem kleinen Film 
festgehalten, der abrufbar ist unter dem Home
pageLink (siehe unten). 

Man führt das Ganze ein bis zweimal vor, sodass 
der Zuschauer, frontal gegenüber stehend, alles 
genau verfolgen kann. Das Geheimnis liegt in der 
Art und Weise, wie die Watterollen ergriffen wer
den. 

Aus der Sicht des Vorführenden muss die linke 
Hand in der Suppinationsstellung liegen. Die 
rechte Hand nähert sich in der Pronationsstel
lung von oben. Daumen und Zeigefinger der rech
ten Hand ergreifen die linke Watterolle so, wie es 
sich hierbei natürlicherweise ergibt. Entschei
dend ist nun der Griff mit der linken Hand. Der 
Daumen der linken Hand ergreift die Watterolle 
der rechten Hand an dem Ende, das in die Hand
fläche der rechten Hand gerichtet ist! Die Rich
tung des Daumens ergibt sich im Prinzip auch 
ganz von allein. Der Zeigefinger der linken Hand 
muss nun außen um den rechten Daumen herum
geführt werden, um die rechte Watterolle an der 
Fläche zu erfassen, die man als Vorführender 
sieht. Es ist hierfür meistens sehr hilfreich, wenn 
beide Ellenbogen leicht angehoben werden und 
sich beide Hände ein wenig drehen. Es sollten auf 
jeden Fall Daumen und Zeigefinger benutzt wer
den. Nicht auf die Mittelfinger ausweichen! Am 
Anfang scheint es etwas schwierig, hat man die 
Sache aber erst einmal verstanden, geht es ganz 
leicht. Die Bewegungen sollen in jeder Phase 
flüssig, aber entspannt und langsam erfolgen. 

2. Bogumil beugt die Burgzinne
Das ist ein sehr, sehr einfaches Kunststück, das 
aufgrund seiner Tricktechnik nur für junge Pati
enten im Vorschulalter oder maximal bis zur 
zweiten Klasse geeignet ist. Dort jedoch verfehlt 
es seine Wirkung sehr selten. 

Auch dieses Kunststück haben wir verfilmt und 
ist als Tutorial anzusehen auf unten genannter 
Homepage. 

HomepageLink für alle VideoTutorials: 
https://www.zahnaerztein
sachsen.de/zahnaerzte/ 
publikation/fachbeitraege_ 
krankhafte_angstphaenomene/Abb. 3 – Korkentrick mit Watterollen

Abb. 2 – Nach dem Einschneiden und Falten des Rechtecks müssen nur das 
Feld 3 und 5 „verdreht“ zurückgeklappt und das Fenster 2 aufgeklappt wer
den.
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Abb. 4 – Mit zwei Schnitten und einem Falz wird aus  
einem Notizzettel die Burgzinne.

Abb. 5 – Der Zahnarzt zeigt, wie jedes Kind zum starken  
Bogumil wird und den Trick selbst vorführen kann.

Abb. 6 – Die Zaubermappe ist doppelt öffnend und hat  
besonders angeordnete Gummibänder.

Ein etwa quadratförmiges Stück Papier wird vor 
der Vorführung zweimal von oben bis zur Mitte 
eingerissen/eingeschnitten und die so entstande
ne Zunge nach hinten unten (das heißt zum Vor
führenden) geklappt. Hält man das Papierstück 
nun so in der Hand, wie in der Abbildung zu er
kennen, kann man durch ein heimliches Nach
untenZiehen des Daumens die Lasche nach un
ten in Pfeilrichtung (s. Abb. 4) bewegen, was den 
oberen Teil des Papieres (also die beiden „Zin
nen“) zu einer Rückwärtsbewegung bringt. 

Der Zuschauer muss frontal auf das Papier se
hen, so, dass der eingeklappte Zungenteil nicht 
wahrgenommen wird. Man erklärt hierzu, dass 
man einen unsichtbaren Faden (oder ein unsicht
bares Haar) in der anderen Hand habe, mit dem 
man die beiden PapierOhren nach hinten ziehen 
könne. Die simultane Bewegung der rechten 
Hand mit dem angeblichen Faden in synchroner 
Bewegung des linken Daumens nach unten, wo
bei die Zunge nach unten gezogen wird, bewirkt 
eine lustige Illusion. Die Erklärung wird natürlich 
anschließend unbedingt gegeben, damit das 
Kind dann später den Trick selbst vorführen kann. 

Wichtig ist, dass das Öffnen der Mappe von der 
anderen Seite her absolut unauffällig geschieht, 
also gut kaschiert wird. Zum wirklichen Wunder 
wird es nur, wenn die Handhabung so erfolgt, wie 
im Link beschrieben. Wer den Effekt sicher be
herrscht, kann auch das „Einfädeln“ des Papiers, 
wie im Link gezeigt, hinzufügen. 

Die ganze Sache kann durch Erzählen einer Ge
schichte erheblich aufgewertet werden. Etwa 
vom starken Burgwächter Bogumil, der mit einem 
einzigen Haar die steinerne Burgzinnen verbie
gen konnte, um sich so bei Regen darunter zu 
stellen. 

3. Die Zaubermappe 
Hier wandert ein flacher Zettel in einer kleinen 
Mappe hin und her. Obwohl die Mappe selbst 
nicht als Giveaway geeignet ist (hoher Herstel
lungsaufwand bzw. Kaufpreis), kann sie als 
scheinbar nebensächliches Objekt die Bestellkar
te bzw. die Visitenkarte zum magischen Gegen
stand werden lassen. Das seitenwechselnde, 
eingelegte Objekt wird durch die begleitende Ge
schichte zur „Hauptperson“ gemacht und an
schließend verschenkt. Das Prinzip dieses Zau
berhilfsmittels ist sehr alt. Zurzeit wird es auch 
unter „Bus Drivers Wallet“ (BusfahrerBriefta
sche) vertrieben. Es handelt sich um eine briefta
schenähnliche Mappe, die auf beiden Innensei
ten Bänder hat und die sich heimlich von beiden 
Seiten öffnen lässt. Die Mappe lässt sich auch 
selbst herstellen (Video siehe HomepageLink 
Seite 22). 

Die Funktionsweise ist auch in einem kurzen Film 
abzuschauen und ebenso, wie man sich die ge
heime Trickhandlung aneignet (Video siehe Home 
pageLink Seite 22). 
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4. Die Zaubermünze 
Dieses Kunststück ist das wirkungsvollste, aber 
auch schwierigste. Noch komplexer fiele die Be
schreibung aus, deshalb haben wir auch zu die
sem Trick eine filmische „Lehrunterweisung“ pro
duziert (Video siehe HomepageLink Seite 22). 

Unter Mitwirkung des Kindes erscheint und ver
schwindet eine Münze in freier Hand. Die Münze 
wird dadurch zu einem ganz besonderen Objekt, 
sie wird anschließend dem Kind als Talisman ge
schenkt. Dem Autor sind viele Fälle bekannt, in 
denen die Beschenkten diese Münze viele Jahre 
lang, bis hin in das Erwachsenenalter, im Porte
monnaie aufbewahren. 

Der Effekt beruht technisch auf reiner Handfer
tigkeit und erfordert einige Übung. Wer sich die 
Zeit von etwa zwei Monaten zum Einstudieren 
nimmt, wird für viele Jahre ein sehr verblüffendes 
Kunststück parat haben. 

Die Münze sollte einen Durchmesser von ca. 3 bis 
3,5 cm aufweisen. Derartige Münzen bekommt 
man kostengünstig als Kiloware im Internet. Sehr 
geeignet sind zum Beispiel alte englische 1Pen
nyMünzen, die nicht mehr zirkulieren. Metrisch 
kleinere Münzen, wie 2EuroStücke, sind unge
eignet. Sie sind nicht nur technisch schwieriger (!) 
zu handhaben, sondern auch optisch nicht so 
schön. Das Grundprinzip besteht in der soge
nannten falschen Übergabe der Münze von einer 
in die andere Hand. Das Wiedererscheinen er
folgt durch ein heimliches „Laden“ der eigentlich 
leeren Hand. Man übe alle Handbewegungen am 
besten vor einem Spiegel. Dabei schaut man so
wohl direkt auf seine Hände als auch indirekt auf 
das Spiegelbild. Vor dem eigentlichen Trick wird 
für das Kind gut sichtbar die Münze mehrmals 
von einer Hand in die andere gegeben. Der Zu
schauer wird unterbewusst so konditioniert, dass 
die Münze immer tatsächlich von einer in die an
dere Hand gegeben wird. Nun erfolgt die Trick
handlung – mit vollkommen identischem Bewe
gungsablauf, aber mit dem Unterschied, dass die 
Münze heimlich in der rechten Hand verbleibt. 
Hierzu wird die Münze mit einer ganz leichten An
spannung des Daumenballens gegen den Klein
fingerballen (Mondberg) gehalten. In der Fach
sprache der Zauberkunst wird ein geheimes Ver 
bergen in der Hand als „Palmage“ bezeichnet. Die 

beiden Finger, die die Münze scheinbar festhal
ten, werden ohne Hektik zur linken Hand geführt, 
die sich um die beiden Finger schließt und die 
Münze offensichtlich nun übernommen haben. 
(Das muss einige Wochen geübt werden.) Dabei 
ist es wichtig, sowohl die Handbewegungen als 
auch die gesamte Körpersprache genauso wirken 
zu lassen, als würde die Münze richtig überge
ben. Auch die Finger der linken Hand (Fingernä
gel) sollten so liegen wie bei der tatsächlichen 
Übergabe. 

Abb. 7 – Die Zaubermünze mit mindestens 3 cm Durch
messer befindet sich in der rechten Hand.

Sie wird bei der scheinbaren Übergabe zunächst ver
steckt in der rechten Hand festgehalten …

… und erst nach einer wiederholten „nahen“ Begeg
nung der Hände in die leere linke Hand fallengelassen.
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Die Situation ist nun, dass der Zuschauer glaubt, 
die Münze befinde sich in der linken, geschlosse
nen Hand. Die Konzentration des Zahnarztes 
richtet sich nun auf die linke Hand. Man könnte 
nun die linke Hand öffnen und als leer präsentie
ren, aber besser ist, die Finger der linken Hand 
aneinander zu reiben. Danach öffnen sich die Fin
ger nacheinander und zuletzt werden Zeigefin
ger und Daumen aneinander gerieben. Erst zum 
Schluss wird die gesamte Hand als leer gezeigt. 
Es ist wichtig, dass die rechte Hand, die ja heim
lich die Münze verbirgt, vollkommen entspannt, 
nebensächlich leicht das Blickfeld verlässt. Ein 
anschließendes Aneinanderreiben beider Hände, 
wie beim Händewaschen, ist eine zusätzliche Fi
nesse zur Demonstration der Leere, wobei die 
rechte Hand (in der ja die Münze verborgen ist) 
immer den Handrücken zum Zuschauer hält. Das 
Wiedererscheinen der Münze ist ebenfalls nicht 
ganz leicht. Vom Prinzip her wird die Münze aus 
der rechten Hand unbemerkt in die linke fallen 
gelassen, während diese sich dreht. Die Trick
handlung besteht darin, dass sich beide Hände 
bei dieser Bewegungsabfolge so nahe kommen, 
dass die rechte Hand die Münze einfach in die 
noch offene Handfläche der linken Hand fallen 
lassen kann, die sich danach sofort schließt. Der 
Zuschauer darf das natürlich nicht bemerken. 
Jetzt verlässt die rechte Hand das Blickfeld und 
man fordert den Zuschauer auf, an der Stelle zu 
klopfen/zu reiben, wo es ihm gerade vorgemacht 
worden ist. 

Nachdem der Zuschauer dies tat, wird die linke 
Hand nach oben gedreht und ganz langsam ge
öffnet. Die begleitende Geschichte bzw. Erläute
rung könnte sein, dass man behauptet, im Her
kunftsland der Münze gäbe es keine Porte 
monnaies. Vielmehr beherrschten die Menschen 
dort noch die Kunst des sogenannten ZerFaltens. 
Das heißt, man faltet die Münze in der Hand so 
lange „in sich selbst zusammen“, dass sie schließ
lich unsichtbar ist und schwebend um den Besit
zer ihn überall hinbegleitet. Bei Bedarf wird über 
ein Klopfen auf den Handrücken ein „EntFalten“ 
eingeleitet, was die Münze schließlich wieder 
sicht und verwendbar macht. Die Münze wird 
nun dem Zuschauer bzw. dem Kind als Geschenk 
übergeben. Es wird ihm gesagt, dass die Münze 
bei ihm auch verschwinden würde, allerdings erst, 
wenn es den 18. Geburtstag gefeiert habe. Bis 

dahin erfülle sie jedoch eine wirksame Funktion 
als Talisman in diversen Lebenslagen. 

Zusammenfassung

Mir ist bewusst, dass ich mich weit in psychologi
sches Terrain gewagt habe. Die Artikelfolge ist in 
einem Zusammenhang zu sehen, weil nur so das 
Verständnis für die Phobieproblematik als Gan
zes möglich werden konnte. Seit 30 Jahren bin 
ich approbiert und bis heute als Fachzahnarzt für 
Oralchirurgie tätig. Ich habe seit dieser Zeit mit 
besonderer Hingabe auch Kinder und Phobiepa
tienten gern betreut. Es würde mich freuen, wenn 
Sie den einen oder anderen Gedanken aufnäh
men oder auch diskutierten. Ein ganz wichtiger 
Punkt ist für mich, ein Verständnis dafür zu ent
wickeln, dass wir als Zahnärzte eine Schlüssel
funktion beim Entstehen von Behandlungspho
bien haben. Dabei spielt die Lebensphase der 
Kindheit und Jugend eine prägende Rolle. Des
halb sollte der Aspekt der Phobieprävention in 
das gängige Prophylaxekonzept der Kinder und 
Jugendzahnmedizin ausdrücklich integriert wer
den. |

Literaturverzeichnis bei der Redaktion erhältlich.

  Dieser Beitrag ist erstmals im  
Zahnärzteblatt Sachsen 02/19 erschienen.  

Wir bedanken uns für die Nachdruckerlaubnis.

25KZV aktuell    Ausgabe 3 / 2020



S2k-Leitlinie zur Einwilligung in die  
Behandlung – Was hilft im Umgang  
mit dementen Patienten?
Patienten müssen einer medizinischen Behandlung zustimmen. Alles andere ist ein Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit und rechtlich gesehen Körperverletzung. Doch wie kann ein 
wirksames Einverständnis bei Menschen mit Demenz eingeholt werden? Eine neue Leitlinie 
soll Hilfestellung geben.

Text: Katrin Becker

ie interdisziplinäre S2kLeitlinie „Einwilli
gung von Menschen mit Demenz in medi
zinische Maßnahmen“ richtet sich an Ärzte, 

Psychologen, Pflegekräfte und Organisationen, 
die Demenzpatienten behandeln und betreuen. 
Sie soll sie im Umgang mit potenziell einwilli
gungsunfähigen Menschen unterstützen und de
ren Fähigkeit stärken, über medizinische Maß
nahmen zu entscheiden. Ziel ist es, die Auto 
nomie und das Wohl der Patienten zu fördern 
und gleichzeitig den handelnden Berufsgruppen 
eine ethisch reflektierte und rechtmäßige (Stich
worte: informierte Einwilligung, Aufklärung und 
Einwilligung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch) 
Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Hierfür 
werden Verfahren skizziert, mit denen sich die in 
dividuelle Einwilligungsfähigkeit in eine konkrete 
medizinische Maßnahme beurteilen lässt. Rele
vante Kriterien hierfür sind nach der Leitlinie In
formationsverständnis, Einsicht, Urteilsvermögen 
und Kommunizieren einer Entscheidung. Des 
Weiteren wird ein förderliches Setting (räumliche 
Umgebung, soziale Interaktion, Zeitpunkt/Zeit
rahmen) für eine informierte Einwilligung sowie 
unterstützende Maßnahmen – zum Beispiel eine 
wertschätzende Ansprache, schriftliche und visu
elle Hilfsmittel – beschrieben. Thematisiert wird 
auch der Umgang mit Patientenverfügungen so
wie mit rechtlichen Betreuern bzw. Vorsorgebe
vollmächtigten.

Große Bedeutung misst die Leitlinie der Aufklärung eines dementen 
Patienten zu. Ein Aufklärungsgespräch sollte über die medizini
schen Maßnahmen und die Behandlungsalternativen informieren 
sowie Nutzen und Risiken und die häufigsten und gravierendsten 
Nebenwirkungen benennen. Für Menschen mit Demenz sollte die 
Aufklärung an die kognitiven Ressourcen und Defizite angepasst 
werden. Anhand eines Gesprächs zu einer Lumbalpunktion stellt die 
Leitlinie wesentliche Aspekte der Aufklärung heraus, zum Beispiel 
eine einfache, klare, langsame Sprache, kurze Informationseinhei
ten, Zeigegesten und Visualisierungen.

Die Leitlinie wurde federführend von der Deutschen Gesellschaft 
für Gerontologie und Geriatrie, der Deutschen Gesellschaft für Psy
chiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 
sowie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie entwickelt. Die 
Deutsche Gesellschaft für Alterszahnmedizin, die Deutsche Gesell
schaft für Zahnerhaltung, die Deutsche Gesellschaft für Implanto
logie, der Interdisziplinäre Arbeitskreis für Zahnärztliche Anästhe
sie sowie der Arbeitskreis Ethik der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn, Mund und Kieferheilkunde haben zahnmedizinische Exper
tise eingebracht. Die Leitlinienautoren geben insgesamt 33 praxis
relevante Empfehlungen, die den Anspruch erheben, medizinische, 
medizinrechtliche, medizinethische, pflegewissen schaftliche und 
gerontopsychologische Anforderungen zu erfüllen. Die Leitlinie gilt 
bis Oktober 2024.

Abrufbar ist die Leitlinie „Einwilligung von Menschen mit Demenz 
in medizinische Maßnahmen“ auf der Internetseite der Arbeitsge
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaf
ten (AWMF) unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/108001.html. |
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Konjunkturpaket: Hilfen für Zahnärzte
Mit einem 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket will die Bundesregierung die Fol
gen der CoronaPandemie bekämpfen. Im Gesundheitswesen sollen vor allem der Öffent
liche Gesundheitsdienst und Kliniken profitieren. Was ist für Zahnärzte inte ressant?

Text: Katrin Becker

Prämien für Azubis

Der Lernerfolg von Auszubildenden soll auch in der Pandemie nicht 
gefährdet werden. Deshalb sollen klein und mittelständische Un
ternehmen (KMU), die die Anzahl der Ausbildungsplätze 2020 im 
Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, für jeden neu ge
schlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe 
von 2.000 Euro erhalten. Unternehmen, die das Angebot erhöhen, 
erhalten pro zusätzlichem Ausbildungsvertrag 3.000 Euro. KMU, 
die trotz CoronaKrise ihre Auszubildenden nicht in Kurzarbeit brin
gen, können eine Förderung erhalten. Auszubildende, deren Ver
trag aufgrund der Pandemie gekündigt wird, sollen eine vorüberge
hend geförderte betriebliche Verbund oder Auftragsausbildung 
erhalten.

Kurzarbeitergeld

Die aktuelle KurzarbeitergeldRegelung läuft bis zum Jahresende 
2020. Die Bundesregierung plant, im September eine Nachfolgere
gelung vorzulegen.

Kinderbonus für Familien

Einmalig erhalten Eltern 300 Euro pro Kind. Die
ser Bonus wird allerdings mit dem Kinderfreibe
trag verrechnet. Für Alleinerziehende werden die 
Freibeträge verdoppelt.

Sozialgarantie 2021

Durch die Folgen der Pandemie steigen die Ausga
ben der Sozialversicherungen. Um die Lohnneben
kosten stabil zu halten, sollen die Sozialabgaben 
bei maximal 40 Prozent gedeckelt werden. Das 
soll die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer schüt
zen und den Arbeitgebern Verlässlichkeit geben.

Entlastung für Alleinerziehende

Der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende wird 
für die Jahre 2020 und 2021 von derzeit 1.908 
Euro auf 4.000 Euro angehoben und damit mehr 
als verdoppelt. |

Neue S3Leitlinie:  
Ersatz fehlender Zähne mit Verbundbrücken

Die Versorgung mit Zahnimplantaten ist ein Standardverfahren zur 
kaufunktionellen Rehabilitation. Nach den Regularien der AWMF 
wurde federführend durch die Deutsche Gesellschaft für Implanto
logie im Zahn, Mund und Kieferbereich und die Deutsche Gesell
schaft für Zahn, Mund und Kieferheilkunde (DGZMK) eine S3
Leitlinie entwickelt, mit dem Ziel, die Therapieform des festsitzen  
den ZahnImplantatgetragenen Zahnersatzes mit Verbundbrücken 

i
wissenschaftlich systematisch darzulegen und 
Entscheidungshilfen zur Indikationsstellung im 
Versorgungsalltag zu geben. Die Leitlinie ist ver
fügbar auf der Internetseite der DGZMK unter 
www.dgzmk.de > Zahnärzte > Wissenschaft und 
Forschung > Leitlinien.
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